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Vorlage Nr. 076/2021 

    
 

Eigenbetrieb Stadtbau  
Sachbearbeiter(in): Boxler, Heike 
28.04.2021 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ortschaftsrat Feckenhausen (öffentlich) 17.05.2021 

Ortschaftsrat Göllsdorf (öffentlich) 17.05.2021 

Ortschaftsrat Hausen (öffentlich) 17.05.2021 

Ortschaftsrat Neufra (öffentlich) 17.05.2021 

Ortschaftsrat Neukirch (öffentlich) 17.05.2021 

Ortschaftsrat Zepfenhan (öffentlich) 17.05.2021 

Gemeinderat (öffentlich) 19.05.2021 
 
 
 
 
Änderung der Allgemeinen Richtlinien und Kriterien für die Vergabe von städtischen 
Wohnbaugrundstücken für Eigennutzer in den künftigen Wohnbaugebieten in der 
Kernstadt und den Ortsteilen von Rottweil 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat  stimmt den Allgemeinen Richtlinien und Kriterien für die Vergabe von 
städtischen Wohnbaugrundstücken für Eigennutzer in den künftigen Wohnbaugebieten in der 
Kernstadt und den Ortsteilen von Rottweil gemäß Anlagen 1-3 zu. 
 
 
Vorgang: 
22.07.2020 Vorlage Nr. 120/2020 Festlegung von Allgemeinen Richtlinien und Kriterien für 

die Vergabe von städtischen Wohnbaugrundstücken für Eigennutzer in den  
 künftigen Wohnbaugebieten in der Kernstadt und den Ortsteilen von Rottweil 

  
  
 

Begründung: 
a) Allgemeines: 
In der Sitzung des Gemeinderats am 22.07.2020 wurden erstmals Allgemeine Richtlinien und 
Kriterien für die Vergabe von städtischen Wohnbaugrundstücken für Eigennutzer in den künftigen 
Wohnbaugebieten in der Kernstadt und den Ortsteilen von Rottweil beschlossen. 
 
Nach Abwicklung des zwischenzeitlich durchgeführten Vergabeverfahrens für das Baugebiet 
„Spitalhöhe – Quartier West“ sollen nun die im Verfahren gewonnen Erfahrungen in die 
Richtlinien und Kriterien aufgenommen werden. Gleichzeitig werden auch die im Beschluss des 
Verwaltungsgerichts Sigmaringen vom 21.12.2020 gegebenen Hinweise und Anmerkungen zu 
den Vergabekriterien einer anderen Gemeinde bei der Überarbeitung berücksichtigt. Hierzu zählt 
bei den Vergaberichtlinien z.B. der Hinweis, dass für Bewerber ohne Internetzugang die 
Möglichkeit bestehen muss, seine Bewerbung auch in Papierform bei der Stadt einreichen zu 
können. 
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Erfreulich ist, dass bei den Vergabekriterien vom VG Sigmaringen die Argumentationsgrundlage 
hinsichtlich der Privilegierung von engagierten und ortsansässigen Bürger/innen bei der Vergabe 
von Baugrundstücken zum marktüblichen Preis nicht beanstandet wurde. Die Verwendung 
ortsbezogener Kriterien ist somit zulässig, sofern bei der Punktvergabe ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den ortsbezogenen und sozialbezogenen Kriterien beachtet wird, was bei uns 
der Fall ist. 
 
b) Hinweis zur Anlage Vergaberichtlinien: 
Die Änderungen/Ergänzungen wurden in der Vorlage „Vergaberichtlinen“ rot gekennzeichnet. 
 
c) Maßgebliche Änderungen: 
 
§ 2 Vergabeverfahren 
Nr. 2-3:  Hinweis, dass die Bauplatzbewerbung sowie die erforderlichen Nachweise auch schrift-  
              lich in Papierform bei der Stadt  Rottweil eingereicht werden können 
Nr. 4:     Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten i.R. des Bewerbungsverfahrens 
Nr. 5:     Hinweis, dass die Teilnahme am Bewerbungsverfahren nur mit Vorlage einer Finanz-  
              ierungsbestätigung möglich ist.  
 
§ 3 Bewerberfragebogen / Vorbemerkung 
Die Informationen zum Bewerberfragebogen wurden insgesamt ausführlicher beschrieben. 
Es wurde zusätzlich der Hinweis aufgenommen, dass Bewerber, die in den letzten 15 Jahren 
(maßgeblich für die Fristberechnung ist der letzte Tag der Bewerbungsfrist) ein unbebautes 
Grundstück für Wohnbauzwecke/Wohnnutzung von der Stadt Rottweil erworben haben, vom 
Verfahren ausgeschlossen sind. Beim Zuteilungsverfahren „Spitalhöhe Quartier-West“ wurde eine 
solche Regelung aus der Mitte des Gemeinderats angeregt. 
 
§ 4 Bewerbungsprozess 
Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens für das Baugebiet „Spitalhöhe Quartier-West“ gab es zum 
Bewerbungsprozess mehrere Nachfragen. Daher wurde der Paragraph entsprechend ergänzt. 
 
§ 5 Nachrückverfahren 
Das Nachrückverfahren soll so gestaltet werden, dass bei der Rückgabe eines Baugrundstücks 
dieses nicht sofort dem in der Rangliste nächstberechtigten Nachrücker angeboten wird, sondern 
dass nach Zuteilung der Baugrundstücke abgewartet wird, ob und ggf. wie viele Baugrundstücke 
zurückgegeben werden, damit der jeweils höchstplatzierte Nachrücker ggf. auch aus mehreren 
freigewordenen Grundstücken auswählen kann. 
 
§ 6 Sonstige Voraussetzungen 
Nr. 6.3  - 6.4 in der bisherigen Fassung wurden unter Nr. 6.3 zusammengefasst und ergänzt.  
Nr. 6.4 (neu): Die Vertragsstrafe bei wahrheitswidrigen Angaben und Nichterfüllung von Zusagen 
wurde konkretisiert. 
 
§ 7 Allgemeine Informationen 
Dieser Paragraph wurde neu in die Richtlinien aufgenommen.  
 
§ 8 Datenverarbeitung 
Dieser Paragraph wurde neu in die Richtlinien aufgenommen.  
 
 
d) Hinweise zu einzelnen Vergabekriterien –  KERNSTADT (Anlage 2) und ORTSTEILE (Anlage 3) 
 
Zum Kriterium WOHNSITZ 
Dem Beschluss des VG Sigmaringen vom 21.12.2020 ist zu entnehmen, dass ortsbezogene 
Kriterien verwendet werden können. 
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Die Höhe der zu vergebenden Punkte bei den ortsbezogenen Kriterien (WOHNSITZ) muss jedoch 
im ausgewogenen Verhältnis zu den sozialbezogenen Kriterien stehen und dürfen nicht höher 
bepunktet werden. 
Insbesondere bei den Kriterien „Ehemaliger Hauptwohnsitz“ und „Angehörige mit aktuellem 
Hauptwohnsitz“ ist zu berücksichtigen, dass die erreichbaren Punkte, auch in Kumulation mit den 
Punkten aus der Frage „Aktueller Hauptwohnsitz“, nicht so hoch sein dürfen, dass es für eine 
externe Familie faktisch unmöglich würde, sich mit Erfolg zu bewerben. 
 
In diesem Zusammenhang wurde vom Gericht auch darauf hingewiesen, dass der 
Bewertungszeitraum für die Fragen „Hauptwohnsitz“, „Ehemaliger Wohnsitz“ und „Angehörige 
mit aktuellem Wohnsitz“ max. 5 Jahren betragen darf. 
Diese Vorgaben wurden in der aktuellen Fassung der Kriterien für die KERNSTADT und die 
ORTSTEILE berücksichtigt. Die bisher geltende sowie die aktuelle Bepunktung kann den Anlagen 4 
und 5 entnommen werden. 
 
Zum Kriterium EHRENAMT 
Bei diesem Kriterium wurde der Beschrieb bei den Fragen ergänzt und konkretisiert, was für die 
Vereine und Organisationen bei der Ausstellung der Ehrenamtsbescheinigungen hilfreich ist.  
 
Auch die Überschrift wurde angepasst, so dass klargestellt ist, dass allein die ausgeübte Tätigkeit 
im Verein, der Organisation etc. maßgeblich ist, unabhängig vom aktuellen Hauptwohnsitz des 
Bewerbers. 
 
Bei den „Vergabekriterien TEILORT“ wird bei der Bepunktung im Blaulichtbereich nicht mehr 
zwischen „Teilort“ und „Im Stadtgebiet von Rottweil“ unterschieden. Es können jeweils max. 300 
Punkte erzielt werden. 
 
Zum Kriterium „Weitere KRITERIEN“ 
Hier wurde der Zusatz „oder üben diese bereits in Rottweil aus“ gestrichen, weil  
Ärzte, die Ihre Tätigkeit bereits in Rottweil ausüben, entsprechende Punkte beim Kriterium 
„Arbeitsplatz“ erhalten und eine doppelte Bepunktung ausgeschlossen werden muss.  
 
Zum Kriterium EIGENTUMSVERHÄLTNISSE „WOHNEIGENTUM“ 
In der Sitzung der Vergabekommission wurde darum gebeten, einen Vorschlag für die negative 
Bepunktung von bereits vorhandenem Wohneigentum der Bewerber vorzulegen.  
Dieser Punkt ist bisher nicht in den Vergabekriterien enthalten. 
Nach eingehender Prüfung möchten wir dem Gremium vorschlagen, auch weiterhin auf diesen 
Punkt in den Vergabekriterien zu verzichten, da dieser viel Anlass zu Diskussionen und Streit bietet, 
schwer umzusetzen ist und Rechtsunsicherheiten birgt. 
Bei der Bewertung des Wohneigentums kann es z. B. zu Problemen kommen, wenn der Bewerber 
lediglich einen Miteigentumsanteil an der Wohnung besitzt.  
 
Es lässt sich auch schwer definieren, wann der Erwerb eines städtischen Baugrundstücks als 
notwendige Wohnraumvergrößerung (z.B. Familienzuwachs, Pflege von Angehörigen, etc.) 
angesehen wird und wann nicht. Ziel der Vergabekriterien muss sein, dass diese eindeutig und klar 
nachvollziehbar sind, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden. Daher sollte aus Sicht der 
Verwaltung auf eine negative Bewertung von bereits vorhandenem Wohnraum auch weiterhin 
verzichtet werden. 
 
Zum Kriterium EIGENTUMSVERHÄLTNISSE „Bebaubares Grundstück“ 
Hier wird vorgeschlagen, die Frage bezügl. Eigentum an unbebauten Grundstücken zu 
Wohnzwecken außerhalb von Rottweil komplett zu streichen, da diese kaum nachprüfbar ist. 
 
Wichtig für die Stadt sind die unbebauten Grundstücke (Baulücken) auf der Gemarkung von 
Rottweil. Bewerber, die bereits Alleineigentümer eines solchen Grundstücks in der Kernstadt oder 
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einem Ortsteil von Rottweil sind, sollten zuerst ihr eigenes Grundstück bebauen oder dieses auf 
den Grundstücksmarkt bringen, bevor sie ein Baugrundstück von der Stadt erwerben können. 
Bei Grundstückseigentum innerhalb von Rottweil ist eine Überprüfung der Eigentumsverhältnisse 
möglich. Bei Grundstückseigentum außerhalb von Rottweil ist eine Überprüfung nicht möglich. 
Daher wird vorgeschlagen auf diese Frage komplett zu verzichten. 
 
Zur Vermeidung des Mehrfacherwerbs eines städtischen Baugrundstücks wurde in § 3 der 
Vergaberichtlinien der Hinweis aufgenommen, dass Bewerber, die in den letzten 15 Jahren ein 
Wohnbaugrundstück von der Stadt Rottweil erworben haben, grundsätzlich vom Vergabe-
verfahren ausgeschlossen sind.  
 
 

 
Zuständigkeit: 
Die Angelegenheit ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Gesamtstadt, so dass nach § 2 Nr. 3.1 
der Hauptsatzung, der Gemeinderat zuständig ist. Die Ortschaftsräte sind nach § 15 Nr. 1 der 
Hauptsatzung zu hören. 
 
 
 
 

Anlagen: 
Anlage 1 - Allgemeine Richtlinien und Kriterien für die Vergabe von städt. Wohnbaugrundstücken 
       für Eigennutzer in den künftigen Wohnbaugebieten der Kernstadt und den Ortsteilen   
                  von Rottweil  
Anlage 2 – Vergabekriterien KERNSTADT - Neu 
Anlage 3 – Vergabekriterien TEILORT – Neu 
Anlage 4 – Vergabekriterien KERNSTADT –Gegenüberstellung „Neu/Bisher“ 
Anlage 5 – Vergabekriterien TEILORT – Gegenüberstellung „Neu/Bisher“ 
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Richtlinien und Kriterien der Stadt Rottweil für die  

Vergabe von Wohnbaugrundstücken für selbstgenutzte Eigenheime 

in der Kernstadt sowie den Ortsteilen von Rottweil 

Präambel 

Bei der Veräußerung von Bauplätzen bzw. Grundstücken ohne Subventionierung d.h. zum vol-

len Wert, gemäß § 92 Gemeindeordnung (GemO), handelt die Gemeinde privatrechtlich. Hier 

herrscht der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Bei der Vergabe von Bauplätzen ist das geltende 

Recht, insbesondere der Gleichheitsgrundsatz in Art. 3 Grundgesetz (GG) sowie die euro-

päischen Grundfreiheiten der Freizügigkeit, Art. 21, 45 und der Niederlassungsfreiheit, Art. 15 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) zu beachten.  

In Ausübung des ihr in Art. 28 Abs. 2 GG grundgesetzlich garantierten Selbstverwaltungsrechtes 

darf eine Kommune städtebaulichen Zielen entsprechende und damit sachliche Gründe i. S. v. 

Art. 3 Abs. 1 GG aufweisende Vorzugsleistungen für Ortsansässige erbringen. Jedoch darf bei 

der Vergabe von Baugrundstücken die Ortsansässigkeit nicht zur Bedingung gemacht werden. 

D. h. jede Bevorzugung Einheimischer muss den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wahren. Recht-

fertigen lässt sich eine solche Bevorzugung Einheimischer nur aus zwingenden Gründen des All-

gemeininteresses. Das städtebauliche Ziel ist, den ländlichen Raum unter besonderer Wahrung 

seiner Eigenart und gewachsenen Struktur als gleichwertigen Lebensraum zu erhalten und zu 

entwickeln. Ebenso stellt die Schaffung stabiler Quartiere zur Integration neu hinzukommender 

Bürger/innen durch einen bestimmten Anteil von potenziellen Käufern mit Ortsbezug (§ 1 Abs. 

5 und 6 Baugesetzbuch (BauGB) einen solchen Rechtfertigungsgrund dar. Weiter soll jungen 

Familien die Möglichkeit eröffnet werden, Eigentum zu Wohnzwecken insbesondere erstmalig 

zu erwerben. 

Um die Vergabe von Bauplätzen in einer angespannten Marktlage transparent, nachvollziehbar 

und rechtssicher zu gestalten, empfiehlt sich die Anwendung von gemeindespezifischen, objek-

tiven, nicht diskriminierenden und im Voraus bekannten Bauplatz-Vergaberichtlinien. 

§ 1

Gegenstand, Anwendungsbereich, Ziele 

(1) Die Bauplatzvergabe-Richtlinie regelt das Verfahren und die inhaltliche Ausgestaltung 

bezüglich der Vergabe kommunaler Baugrundstücke für private Bauvorhaben als 

selbstgenutzte Eigenheime in der Kernstadt und den Ortsteilen (Feckenhausen, Gölls-

dorf, Hausen, Neufra, Neukirch und Zepfenhan) von Rottweil. 

Für jedes künftige Wohnbaugebiet wird vom  Gemeinderat ein separater Beschluss 

auf Grundlage dieser Richtlinien und Vergabekriterien gefasst. In begründeten Einzel-

fällen können für künftige Wohnbaugebiete vom Gemeinderat Änderungen/ Ergän-

zungen der Richtlinien beschlossen werden. 
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(2) Innerhalb dieses Rahmens entscheidet der Gemeinderat nach Vorberatung in der Verga-

bekommission über die Vergabe der im jeweiligen Baugebiet liegenden Baugrundstücke. 

Bei einem Baugebiet in einem Ortsteil erfolgt die Vorberatung im jeweiligen Ortschaftsrat. 

Bestimmungen oder Einzelfallentscheidungen über die Vergabe von Baugrundstücken für 

andere Vorhaben (Baugemeinschaften, Investorenvorhaben, usw.) bleiben hiervon unbe-

rührt. 

(3) Unberührt bleibt auch das Recht der Stadt Rottweil, in begründeten Ausnahmefällen ab-

weichend von dieser Richtlinie Baugrundstücke zu vergeben. 

(4) Ein Rechtsanspruch – gleich welcher Art – kann aus dieser Richtlinie nicht abgeleitet wer-

den. 

(5) Die Große Kreisstadt Rottweil verfolgt mit den Vergaberichtlinien das Ziel, den Erhalt 

eines örtlich gewachsenen Gemeinschaftslebens mit einer sozial stabilen Bewohnerstruk-

tur entsprechend § 1 Abs. 5 und 6 BauGB zu stärken. Die Ortsverbundenheit der Ein-

wohner ist ein wichtiger Faktor für den Bestand und die Entwicklung der kommunalen 

Gemeinschaft. Daher soll durch die Möglichkeit insbesondere des erstmaligen Erwerbs 

eines Baugrundstücks von der Stadt Rottweil am Wohnort, vor allem für junge Familien, 

die Ortsverbundenheit noch gestärkt werden. Ziel ist es, die Stadt Rottweil mit ihren 

Ortsteilen ständig weiterzuentwickeln und zu fördern (§ 1 Abs. 6 Nr. 2,3 u. 4 BauGB). 

 

Nachdem die örtliche Gemeinschaft stark geprägt wird durch das Engagement und den 

Einsatz seiner Bürger, wird auch der Aspekt der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Vergabe-

richtlinien berücksichtigt. 

Die mit der beschriebenen Zielsetzung neu entwickelten Quartiere sollen so zur schnellen 

Einbindung von Neubürgern beitragen, die bislang keinen Bezug zu Rottweil haben, aber 

aufgrund der hohen Punktezahl im sozialen Bereich einen Bauplatz erhalten können. 

Dadurch wird eine sozial stabile Bewohnerstruktur etabliert, die vom Zusammenspiel ge-

wachsener und neu hinzu gekommener Aspekte des Gemeinschaftslebens profitieren wird 

(§ 1 Abs. 5 u. 6 Nr. 2-4 BauGB). 

§ 2 

Vergabeverfahren 

Die Bauplatz-Vergaberichtlinien gelten für alle künftigen Wohnbaugebiete in der Kernstadt und 
den Ortsteilen von Rottweil. 

Nach der Festlegung der Bauplatz-Vergaberichtlinien und dem Beschluss für die Eröffnung des 

Verfahrens für die Vergabe von Baugrundstücken bezogen auf ein konkretes Baugebiet in der 

Kernstadt und den Ortsteilen von Rottweil, werden die Bauplätze über die Plattform 

www.baupilot.com sowie auf der Homepage der Stadt Rottweil ausgeschrieben und im allge-

mein für öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rottweil bestimmten Medium bekannt ge-

macht. 

 

http://www.baupilot.com/
http://www.baupilot.com/
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1. Die Ausschreibung muss folgende Angaben enthalten:  

 Die Lage und Anzahl der zu vergebenden Baugrundstücke (z.B. Bezeichnung des Bau-

gebiets bzw. Bauabschnitts, Gewann) 

 Die Bewerbungsfrist und die Frist für die Vorlage von Nachweisen 

 Die Bezeichnung der elektronischen Plattform, auf der die für die gebietsbezogene 

Vergabe zur Anwendung kommenden Vergabekriterien und die allgemein gültigen 

Verkaufsbedingungen eingesehen werden können 

 Die Höhe der Finanzierungsbestätigung 

 Den Ansprechpartner bei der Stadt Rottweil für den Fall, dass vom Bewerber kein Zu-

griff auf eine elektronische Plattform möglich ist  

  

2. Bis zur Eröffnung des Vergabeverfahrens können sich die Interessenten unter 

www.baupilot.com/Rottweil, online auf eine Interessentenliste eintragen oder der Stadt 

Rottweil das Interesse an einem Wohnbaugrundstück schriftlich mitteilen. 

Postanschrift: 

Stadt Rottweil 

Neues Rathaus  

Abteilung Liegenschaften 

Bruderschaftsgasse 4 

78628 Rottweil 

 

Der Eingang wird per E-Mail oder in Textform bestätigt.  

 

Mit dem Tag der Eintragung in die Interessentenliste beginnt die Wartezeit zu laufen. Alle 

eingetragenen Personen auf der Interessentenliste werden per E-Mail oder in Textform über 

die Eröffnung des Bewerbungsverfahrens für ein Wohnbaugebiet in der Kernstadt oder ei-

nem Teilort informiert, für den sie sich in die Interessentenliste eingetragen haben. 

 

Nähere Informationen erhalten die Erwerber bei der Abteilung Liegenschaften unter der Te-

lefonnummer: 0741/494-447 oder per E-Mail: Liegenschaften@Rottweil.de.  

 

3. Bewerbungen können ebenfalls online über die Plattform www.baupilot.com oder schriftlich 

bei der Stadt Rottweil eingereicht werden. Der Eingang wird per E-Mail oder in Textform 

bestätigt. 

 

Die Postanschrift der Stadt Rottweil sowie die Kontaktdaten des Ansprechpartners bei der 

Stadt Rottweil sind in § 2 Nr. 2 der Vergaberichtlinie ersichtlich. 

 

4. Die Bewerber erhalten eine „Information zur Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorgaben 

 im Rahmen von Bauplatzvergaben in der Stadt Rottweil“. Die Bewerber willigen ein, dass 

 eine Offenlegung personenbezogener Daten gegenüber der Verwaltung der Stadt, dem 

 Gemeinderat der Stadt, dem jeweiligen Ortschaftsrat, sofern das neue Wohnbaugebiet in 

 einem Ortsteil liegt, dem beauftragten IT-Dienstleistungsunternehmen BAUPILOT als Auf-

 tragsdatenverarbeiter, dem Notariat, dem Grundbuchamt und dem Finanzamt erfolgt. 

 Die Interessenten willigen ebenfalls ein, dass die Verwaltung der Stadt Rottweil Einsicht in 

 dessen Grundbucheinträge vornehmen darf. 

 

http://www.baupilot.com/Rottweil
mailto:Liegenschaften@Rottweil.de
http://www.baupilot.com/
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5. Mit Abgabe der Bewerbung wird zugesichert, dass die Finanzierung des gesamten Bauvor-

habens (Baugrundstück und Neubau) im Vorfeld sichergestellt ist. Eine entsprechende  

Finanzierungsbestätigung einer Bank ist vorzulegen. Liegt bis zum Ende der Bewerbungsfrist 

keine ausreichend hohe Finanzierungsbestätigung einer Bank vor, erfolgt der Ausschluss des 

Bewerbers vom weiteren Verfahren. 
 

§ 3 

Bewerberfragebogen/ Vorbemerkung 

 Der Verkauf von Baugrundstücken erfolgt zum Zweck der Eigennutzung durch 
den/die Bewerber. Es können sich zum Zeitpunkt der Antragstellung nur volljährige 
natürliche und vollgeschäftsfähige Personen bewerben. 
 

 Eltern oder Alleinerziehende sind für ihre minderjährigen Kinder nicht antragsbe-
rechtigt. 
 

 Antragsteller können eine oder mehrere zum Zeitpunkt der Antragstellung volljähri-
ge Person/en sein. 
 

 Bei mehreren Antragstellern, müssen alle Antragsteller auch Vertrags-

partner/Käufer hinsichtlich des Grunderwerbs, mit notarieller Eintragung ins 

Grundbuch, werden, sofern die Angaben beider Bewerber Einfluss auf die Platzie-

rung der Bewerber in der Zuteilungsliste hatten.  

 

 Bei zwei oder mehreren Antragstellern wird bei den einzelnen Fragen diejenige 

Antwortmöglichkeit herangezogen, welche für die Antragsteller die weiterge-

hende Ausprägung (höhere Punktzahl; positiv oder ggf. negativ) erzielt. 

 

 Eine Person darf – auch zusammen mit einer oder mehreren anderen Personen – 

nur einen Antrag stellen und auch nur einen Bauplatz beantragen/erwerben. 

 
 Juristische Personen sind nicht antragsberechtigt. 

 
 Bauinteressenten, die innerhalb der letzten 15 Jahre (maßgeblich für die Fristbe-

rechnung ist der letzte Tag der Bewerbungsfrist) ein unbebautes  Grundstück für 
Wohnbauzwecke/Wohnnutzung von der Stadt Rottweil erworben haben, sind 
ebenfalls nicht antragsberechtigt. Hierbei ist unerheblich, ob das Baugrundstück 
vom Bewerber zwischenzeitlich an Dritte veräußert wurde. 
 

 Als Stichtag zur Berechnung aller Fristen im Bewerberbogen gilt der letzte Tag der 
Bewerbungsfrist. 

 

 Maßgebender Stichtag für die gesamte Bewerbung sind die persönlichen Verhält-

nisse des Bewerbers am letzten Tag des in der öffentlichen Bekanntmachung für 

das jeweilige Baugebiet genannten Datums. 
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Die Vergabekriterien für künftige Wohnbaugebiete  

 in der Kernstadt von Rottweil sind in Anlage 1 beigefügt 
 in den Ortsteilen von Rottweil sind in Anlage 2 beigefügt 

 
 

§ 4 

Bewerbungsprozess  

Die Zuordnung der Bauplätze erfolgt über ein zweigeteiltes Verfahren. Im ersten Teil des 

Verfahrens können sich alle Bewerber zunächst auf das Baugebiet, ohne Nennung der 

Wunschbauplätze bewerben. 

Im zweiten Teil wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist, die anhand der Angaben im Bewer-

berfragebogen erreichte Gesamtpunktzahl der einzelnen, wertbaren Bewerbungen ermittelt 

und seitens der Verwaltung eine Bewerberliste (Rangliste) erstellt. Maßgebend für die Platz-

ziffer auf der Rangliste ist die Höhe der erreichten Gesamtpunktzahl. Je höher die Punktzahl, 

desto besser der Platz in der Rangliste. Der/Die Bewerber mit der höchsten Gesamtpunktzahl 

erhält das Erstwahlrecht.  

Haben mehrere Bewerber die gleiche Punktzahl, so entscheidet zunächst die höhere Punkt-

zahl bei den Kindern, dann das Los. 

Anschließend werden die bestplatzierten Bewerber in absteigender Reihenfolge, beginnend 

mit Platz 1 informiert, dass sie nun ihre Prioritäten für die Baugrundstücke festlegen können.  

Es werden  diejenigen Bewerber per Email über den „baupilot“ oder in Textform informiert, 

die nach dem vorstehend erläuterten Ranking genügend Bewertungspunkte erreicht und 

somit eine Chance haben, eine Bauplatzzuteilung zu bekommen.  

Wenn z. B. 30 Bauplätze zu vergeben sind, werden 30 Bewerber entsprechend verständigt. 

Diese können sich dann auf die einzelnen Bauplätze bewerben. Wichtig ist, sich nicht nur für 

einen „Wunschbauplatz“ zu bewerben, sondern mehrere Bauplätze sowie die Reihenfolge 

der Prioritäten anzugeben.  

Wenn ein Bewerber  z. B. die Mitteilung erhält, dass er auf Platz 11 der ermittelten Rangliste 

steht, dann sollte er 11 Baugrundstücke mit entsprechender Priorität angeben. Nur so ist si-

chergestellt, einen dieser 11 Bauplätze zu erhalten.  

Sollte ein Bewerber die Anzahl der ihm gewährten Prioritäten nicht oder nicht voll ausschöp-

fen, geht er ggf. das Risiko ein, keinen Bauplatz zugeteilt zu bekommen.  

Erfolgt seitens des Bewerbers innerhalb der angegebenen Frist keine Prioritätenangabe, gilt 

die Bewerbung als zurückgenommen und die Stadt kann den Bauplatz an nachrückende Be-

werber vergeben und veräußern. 
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Nach Ende der Prioritätenabgabefrist werden die Bewerber über das Ergebnis der vorläufigen 

Zuteilung der Bauplätze informiert. Alle Bewerber, die die vorläufige Zuteilung nicht aktiv ab-

lehnen, erhalten von der Stadt eine Reservierungszusage, vorbehaltlich der Zustimmung des 

Gemeinderats.  

Um die endgültige Zuteilung durch den Gemeinderat vorbereiten zu können, müssen die 

Bewerber innerhalb der von der Stadt angegebenen Frist eine verbindliche Kaufabsicht für 

das zugeteilte Baugrundstück äußern. Erfolgt seitens eines Bewerbers innerhalb der angege-

ben Frist keine verbindliche Bestätigung der Kaufabsicht, gilt die Bewerbung ebenfalls als zu-

rückgenommen und die Stadt kann den Bauplatz an nachrückende Bewerber vergeben und 

veräußern. 

Der Gemeinderat entscheidet abschließend über die so ermittelte Zuteilungsliste mit den Be-

werbern, die einen Bauplatz erhalten sollen. Die Verhandlung über die Zuteilung findet in 

nicht öffentlicher Sitzung statt. Der Beschluss über die Zuteilung wird in der nächsten Ge-

meinderats- oder KSV-Sitzung unter Wahrung der Interessen der Zuteilungsberechtigten of-

fengelegt. In besonders begründeten Fällen kann im Verfahren ausnahmsweise, namentlich 

zur Vermeidung von untragbaren Ergebnissen, von den Vorgaben dieser Richtlinie abgewi-

chen werden. Die besonderen Gründe für die Abweichung sind im verfahrensabschließenden 

Beschluss des Gemeinderats darzulegen.  

Anschließend vereinbart die Stadt mit den Bewerbern, denen ein Bauplatz zugewiesen wur-

de, Notartermine zur Unterzeichnung der Grundstückskaufverträge. 

Den Verkauf der einzelnen Baugrundstücke nimmt die Verwaltung nach Maßgabe der zum 

Zeitpunkt der Eröffnung des Vergabeverfahrens allgemein gültigen Verkaufsbedingungen 

vor. 

Die Erwerber erhalten 14 Tage vor dem Beurkundungstermin den Kaufvertrag zur Prüfung. 

§ 5 

Nachrückverfahren   

Fallen während der Zuteilungsphase ein oder mehrere Bewerber z.B. durch Ausschluss oder 

Rücknahme der Bewerbung aus, wird zu gegebener Zeit mit den frei gewordenen Grundstü-

cken eine weitere Zuteilungsphase gestartet. Hierbei werden in gleicher Anzahl der frei ge-

wordenen Grundstücke die ranghöchsten Nachrücker der Nachrückliste berücksichtigt. 

   Dieser Schritt wird so lange wiederholt, bis alle Grundstücke vergeben sind, bzw. bis keine    

   Nachrücker mehr auf der Liste vorhanden sind. 

 

Anschließend erfolgt dann die Zuteilung im Verwaltungsweg ohne weitere Entscheidung des 

Gemeinderats. Bei datumsgleichen Bewerbungen gelten die Vorschriften über die Bewertung 

und Zuteilung entsprechend (vgl. § 4 der Vergaberichtlinie).  
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 Allgemeiner Hinweis 

In keiner Zuteilungsphase werden Bewerber, die nicht bereits am Verfahren  beteiligt sind,  in 

das laufende Verfahren zusätzlich aufgenommen.  

§ 6  

Sonstige Voraussetzungen  

Für die Grundstückskaufverträge ist der im jeweiligen Einzelfall vereinbarte und notariell beur-
kundete Kaufvertrag maßgeblich. Mit Abschluss des Kaufvertrages verpflichten sich die Käufer 
gegenüber der Stadt insbesondere zur Übernahme nachfolgender Verpflichtungen: 

6.1 Wiederkaufsrecht zu Gunsten der Stadt Rottweil in Abt. II des Grundbuchs   

Der Käufer räumt der Stadt Rottweil das Recht zum Wiederkauf des Vertragsgegenstands 

ein. Dieses Wiederkaufsrecht wird im notariellen Kaufvertrag vereinbart und in Abt. II des 

Grundbuchs als Vormerkung zur Sicherung des bedingten Anspruchs auf Rückübertragung 

des Eigentums an die Stadt eingetragen. Es kann ausgeübt werden, wenn der Käufer oder 

sein Erbe: 

 

a.) das Grundstück ganz oder teilweise unbebaut weiterveräußert oder sich zu 

einer solchen Weiterveräußerung verpflichtet 

 

b.) nicht selbst innerhalb von 18 Monaten nach Besitzübergang des Kaufgrund-

 stücks und Freigabe der Erschließungsanlagen für den öffentliche Verkehr, 

nachhaltig mit dem Bau eines Gebäudes beginnt und dieses Gebäude nicht in-

nerhalb von 3 Jahren ab Baubeginn fertig gestellt hat oder 

 

c.) vor oder während einer solchen Fertigstellung die Zwangsversteigerung des 

Grundstücks angeordnet oder über das Vermögen des Käufers oder seines Er-

ben das Insolvenzverfahren eröffnet wird. 

6.2 Eigennutzung der Kaufgrundstücke  

Die auf dem Kaufgrundstück errichteten Wohngebäude sind mindestens 3 Jahre ab Melde-

datum im Neubau vom Käufer zu bewohnen (Eigennutzung). Sofern in einem Einfamilien-

haus baurechtlich die Errichtung mehrerer Wohneinheiten zulässig ist, kann die kleinere 

Wohneinheit (z.B. Einliegerwohnung) vermietet werden. Die Hauptwohnung ist jedoch vom 

Bauplatzerwerber selbst zu beziehen. Bei Nichteinhaltung der Verpflichtung wird auf Einzel-

anforderung eine Kaufpreisnachzahlung in Höhe von 50 % des Gesamtkaufpreises (ohne 

Kostenersatz für den Hauskontrollschacht) fällig. Die Nachzahlung verringert sich um 1/36 je 

vollen Monat der Eigennutzung bis zum Verkaufsfall. Über das Vorliegen besonderer Härte-

fälle entscheidet der Gemeinderat. 

6.3 Informationspflicht und Pflicht zur Vorlage von Nachweisen  

Die Bewerber sind verpflichtet, die in der Bewerbung gemachten Angaben, auf Anforde-

rung der Stadt, durch entsprechende, aussagekräftige Nachweise zu belegen. Mit der Ab-
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gabe der Bewerbung versichern die Bewerber zugleich die Richtigkeit und Vollständigkeit 

der Angaben und Unterlagen. 

Die zwingend erforderlichen Nachweise können nach Beantwortung des Bewerberfragebo-

gens auf der Plattform www.baupilot.com im Uploadbereich hochgeladen oder bei der Stadt 

Rottweil, Neues Rathaus, Abteilung Liegenschaften eingereicht werden.  

Sollten die erforderlichen Nachweise nicht bis zum Ende der Bewerbungsfrist bei der Stadt 

vorliegen, kann die entsprechende Frage bzw. das Kriterium nicht gewertet werden. In die-

sem Fall wird die Punktvergabe an den entsprechenden Stellen seitens der Verwaltung korri-

giert. 

Bauplatzbewerber mit einer Bepunktung hinsichtlich dauerhaft im Haus lebender Angehö-

riger und/oder bei Vorliegen von Pflege und Behinderung verpflichten sich, Änderungen 

bei den diesbezüglichen Angaben unverzüglich mitzuteilen, auch wenn mit den Bauarbei-

ten bereits begonnen wurde. 

 

Bauplatzbewerber, deren Bewerbung falsche Angaben enthalten, werden vom Verfahren 

ausgeschlossen. Ein ggf. bereits geschlossener Grundstückskaufvertrag wird rückabgewi-

ckelt sofern mit dem Bau noch nicht begonnen wurde. 

 

6.4 Vertragsstrafe  

Im Falle unwahrer Angaben im Bewerberfragebogen sowie bei falschen Angaben bei ge-

forderten Nachweisen und bei Nichterfüllung von Zusagen (z.B. Verkauf von bereits vor-

handenen, zu Wohnzwecken bebaubaren Grundstücken) wird eine Nachzahlung in Höhe 

von 50 % des Gesamtgrundstückskaufpreises auf Einzelanforderung fällig, sofern diese 

Angaben Einfluss auf die Platzierung des Bewerbers in der Zuteilungsliste hatten. 

 

Eine Nachzahlung bzw. Grundstücksrückgabe ist nur in besonderen Härtefällen ausge-

schlossen. Über das Vorliegen besonderer Härtefälle entscheidet der Gemeinderat. 

 

 

§ 7 

Allgemeine Informationen 

 

Bei Fragen oder notwendigen Hilfestellungen von Interessenten und Bewerbern zum 

Vergabeverfahren, können sich diese während der jeweiligen Geschäftszeiten an die nach-

folgend genannten Kontakte wenden: 

 

Bei inhaltliche Fragen zum gesamten Bewerbungsprozess und schriftliche Bewerbungen 

 

Stadt Rottweil 

Neues Rathaus 

Abteilung Liegenschaften 

Bruderschaftsgasse 4 

Telefon: 0741/494-447 / E-Mail: Liegenschaften@rottweil.de 

http://www.baupilot.com/
mailto:Liegenschaften@rottweil.de
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Bei technischen Fragen und Problemen bei der Anwendung BAUPILOT 

 

BAUPILOT GmbH 

Telefon: 07351/539969-0 / E-Mail: support@baupilot.com 

Die BAUPILOT GmbH bietet Support ausschließlich zu technischen Themen. Es können 

keine inhaltlichen Fragen zum Bewerbungsbogen beantwortet oder Hilfestellungen beim 

Ausfüllen des Fragebogens geleistet werden. Dies erfolgt einzig und alleine durch die 

Stadt. 

 

      §8 

     Datenverarbeitung 

 

Verantwortliche für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist die 

Stadt Rottweil 

vertreten durch den Bürgermeister Dr. Christian Ruf 

Bruderschaftsgasse 2 - 4 

78628 Rottweil 

 

Die Stadt Rottweil hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt: 

Stadtverwaltung Rottweil 

Datenschutzbeauftragter 

Bruderschaftsgasse 2 – 4 

78628 Rottweil 

datenschutz@rottweil.de 

 

Die Stadt Rottweil nutzt das Tool „BAUPILOT“, dessen Anbieter die BAUPILOT GmbH, 

Zeppelinring 7, 88400 Biberach ist. Mit dieser Firma hat die Stadt Rottweil einen Vertrag 

zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO geschlossen. Dieser Anbieter betreibt ein 

Portal, auf dem die Stadt Rottweil Informationen über freie Bauplätze veröffentlicht und 

auf denen die Interessenten/Bewerber mit der Stadt Kontakt aufnehmen können. Das Por-

tal ist unter www.baupilot.com zu erreichen, die Datenschutzerklärung des Anbieters fin-

den die Interessenten/Bewerber unter www.baupilot.com/Privacy.  

Sofern die Interessenten/Bewerber über diese Internetseite Kontakt mit der Stadt Rottweil 

aufnehmen, ist die Stadt Verantwortlicher. Hierbei werden die Kontaktdaten, welche die 

Interessenten/Bewerber der Stadt mitteilen, sowie die Kommunikationsdaten (Inhalte der 

Anfrage) und Informationen zum Interesse der Interessenten/Bewerber an einem be-

stimmten freien Baugrundstück erhoben. 

 

Welche Rechte haben die Interessenten/Bewerber bezüglich ihrer Daten? 

Die Interessenten/Bewerber haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Her-

kunft, Empfänger und Zweck ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten 

(Art. 15, DSGVO). 

Sie haben außerdem ein Recht die Berichtigung (Art. 16, DSGVO), Sperrung oder Lö-

schung dieser Daten zu verlangen (Art. 17, DSGVO). 

mailto:support@baupilot.com
mailto:datenschutz@rottweil.de
http://www.baupilot.com/
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Sie haben jederzeit das Recht eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlan-

gen (Art. 18, DSGVO). 

Die Interessenten/Bewerber haben jederzeit das Recht die Daten, die sie bereitgestellt ha-

ben zu erhalten und deren Übermittlung einzufordern (Art. 20, DSGVO). 

 

Des Weiteren steht den Interessenten/Bewerbern ein Beschwerderecht bei der zuständi-

gen Aufsichtsbehörde zu (Art. 77, DSGVO). E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

 

Widerrufsrecht 

Die Interessenten/Bewerber haben jederzeit das Recht bereits erteilte Einwilligungen zu 

widerrufen (Art. 7, Abs. 3, DSGVO). Hierbei ist zu beachten, dass die Bewerbung dann 

nicht weiter bearbeitet werden kann. 

 

Widerspruchsrecht 

Die Interessenten/Bewerber haben jederzeit das Recht einer zukünftigen Verarbeitung der 

sie betreffenden Daten zu widersprechen (Art. 21, DSGVO). 

§ 9 

Inkrafttreten   

Die Richtlinien und Kriterien der Stadt Rottweil für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken 
für selbstgenutzte Eigenheime in der Kernstadt sowie den Ortsteilen von Rottweil in künftigen 
Baugebieten, treten am 20.05.2021 in Kraft. 

 

Gleichzeitig treten die vom Gemeinderat am 22.07.2020 beschlossenen Richtlinien der Stadt 
Rottweil für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken für selbstgenutzte Eigenheime in der 
Kernstadt sowie den Ortsteilen von Rottweil (Vorlage 120/2020) außer Kraft.  
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Infoblatt zu § 2, Nr. 4 – „Datenschutzrechtliche Vorgaben“ 

Information zur Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorgaben im 
Rahmen von Bauplatzvergabeverfahren in der Stadt Rottweil 

1. Vorbemerkung 

Die Stadt Rottweil verarbeitet im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung neben unternehmensbezo-
genen auch personenbezogenen Daten. Mit diesem Datenschutzhinweis möchten wir Sie über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Bauplatzvergabeverfahrens 
informieren. 

2. Ansprechpartner zur Datenverarbeitung 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 

Stadt Rottweil, vertreten durch  
Herrn Bürgermeister Dr. Christian Ruf 
Bruderschaftsgasse 4 
78628 Rottweil 
Tel.: +49 741 / 494 - 0 
E-Mail: stadt@rottweil.de 
 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: 

Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt. 
Tel.: +49 741 / 4 94-2 23 
E-Mail: datenschutz@rottweil.de 
 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Die Stadt Rottweil verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen 
der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) sowie des Landesdatenschutz-
gesetzes für Baden-Württemberg (LDSG). Die Daten werden erhoben, um die Vergabe von 
Bauplätzen in der Stadt Rottweil durchführen zu können. 

Im Rahmen des Bauplatzvergabeverfahrens werden Ihre personenbezogenen Daten auf Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) EU-DSVGO erhoben, da diese für die Begründung und Durch-
führung der Bauplatzvergabe erforderlich sind. 

Die Stadt Rottweil unterliegt zudem diversen gesetzlichen Anforderungen und rechtlichen Vor-
gaben. In diesen Fällen beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe c) EU-DSGVO. Die Zwecke der Verarbeitung ergeben sich aus den jeweiligen Spezi-
algesetzen. 

Soweit eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt wurde, ist die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten die von Ihnen erteilte Einwilligung nach Art. 
6 Abs. 1 Buchst. a) EU-DSGVO. 

 

 

mailto:stadt@rottweil.de
mailto:datenschutz@rottweil.de
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4. Art und Umfang der Datenverarbeitung 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen die Daten, die Sie uns per Bewerbungsformular übermit-
teln, insbesondere Vor- und Nachname, Titel, Adresse, Kontaktdaten (Telefon, Fax, Handy-
nummer, E-Mail), Baugrundstück, Flurstück und Gemarkung. Eine Datenverarbeitung darüber 
hinaus erfolgt nur, sofern wir dazu rechtlich verpflichtet sind oder Sie eingewilligt haben. 

Erforderliche personenbezogene Daten werden im Rahmen der Aufgabenerfüllung dokumen-
tiert und EDV-gestützt verarbeitet und - sofern erforderlich - den Akten beigelegt. 

 

5. Rechte der Betroffenen 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DSGVO)  

Sie haben unter den Voraussetzungen des Art. 18 EU-DSGVO das Recht, die Einschränkung 
der Verarbeitung zu verlangen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 EU-DSGVO 

Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortli-
chen zu übermitteln. 

Recht auf Widerspruch, Art. 21 EU-DSGVO 

Soweit personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) EU-DSGVO ver-
arbeitet werden, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht 
ein überwiegendes öffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht. Eben-
so kann entgegenstehen, wenn die Verarbeitung für die Durchführung der ordnungsgemäßen 
Aufgabenerfüllung oder die Abwicklung des Vertrages weiterhin erforderlich ist. 

Widerrufsrecht, Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO  

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer von Ihnen erteilten Einwilli-
gung beruht, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Wi-
derruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Ver-
arbeitung nicht berührt. 

Beschwerderecht, Art. 77 EU-DSGVO  

Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen die EU-DSGVO verstößt, haben Sie unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe das Recht 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Wenden Sie sich in diesem Fall an: 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

Hausanschrift: Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart 

Postanschrift: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 

Telefonzentrale: +49 711/61 55 41-0 

E-Mail. poststelle@lfdi.bwl.de 



Anlage 2 zu Vorlage  Nr. 076/2021  

Anlage 2 - Neu  

Vergabepunkte KERNSTADT 

Ortsbezogene Kriterien 

WOHNSITZ 

AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ 

Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag haben Sie bzw. Ihr 
Mitbewerber unterbrechungsfrei Ihren aktuellen 
Hauptwohnsitz in Rottweil ?(Es werden nur volle  
Jahre gewertet.) 

0 Jahre | bzw trifft nicht zu 0 
1 Jahr 60 
2 Jahre 120 
3 Jahre 180 
4 Jahre 240 
5 Jahre und länger 300 

EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ 

Beschreibungstext 
Sollten Sie bei Frage "Aktueller Hauptwohnsitz" weniger als 5  
Jahre ausgewählt haben, können Sie durch Ihren ehemaligen  
Hauptwohnsitz in Rottweil weitere Punkte erhalten.  
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag hatten Sie bzw. Ihr  
Mitbewerber innerhalb der letzten 5 Jahre Ihren ehemaligen  
Hauptwohnsitz in Rottweil? (Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

0 Jahre | bzw trifft nicht zu 0 
1 Jahr 30 
2 Jahre 60 
3 Jahre 90 
4 Jahre 120 
5 Jahre und länger 150 

ANGEHÖRIGE MIT AKTUELLEM HAUPTWOHNSITZ 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag hatten Ihre Eltern,  
ein Elternteil oder Geschwister oder die Ihres Mitbewerbers  
Innerhalb der letzten 5 Jahre Ihren aktuellen Hauptwohnsitz 
in Rottweil? (Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

0 Jahre | bzw trifft nicht zu 0 
1 Jahr 20 
2 Jahre 40 
3 Jahre 60 
4 Jahre 80 

5 Jahre und länger 100 

Im Bereich Wohnsitz können max. 300 Punkte erzielt werden. 

ARBEITSPLATZ 

ARBEITSVERHÄLTNIS 

Seit wie vielen Jahren haben Sie bzw. Ihr Mitbewerber bis zum 
Stichtag Ihren aktuellen Arbeitsplatz (mindestens eine halbe  
Vollzeitstelle) in Rottweil oder im INKOM Südwest?  

(Es werde nur volle Jahre gewertet.) 

1 



 

0 Jahre | bzw trifft nicht zu 0 
1 Jahr 60 
2 Jahre 120 
3 Jahre 180 
4 Jahre 240 
5 Jahre und länger 300 
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SELBSTSTÄNDIGKEIT 

Seit wie vielen Jahren bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt aus  
selbständiger Tätigkeit in Rottweil oder im INKOM Südwest?  

(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 
Beschreibung: 
Als selbständig gilt, wer durch das Einkommen der 
Selbständigkeit (Unternehmer, Freiberufler, heilender Beruf etc.)  
seinen Lebensunterhalt bestreitet. 

0 Jahre | bzw trifft nicht zu 0 

1 Jahr 60 
2 Jahre 120 
3 Jahre 180 
4 Jahre 240 

5 Jahre und länger 300 
 

Im Bereich Arbeitsplatz können max. 300 Punkte erzielt werden. 

EHRENAMT  

EHRENAMT INNERHALB VON ROTTWEIL  

Sind Sie oder Ihr Mitbewerber in einem aktiven Ehrenamt in 
der Vorstandschaft oder in einem arbeitsintensiven 
Engagement (z.B. Trainer, Spartenleiter etc.) innerhalb eines 
eingetragenen Vereins oder innerhalb einer gemeinnützigen 
Organisation, einer anerkannten Religionsgemeinschaft, einer 
gemeinnützigen, eingetragenen Genossenschaft oder als 
Ortschaftsrat/Gemeinderat in Rottweil tätig? 
(Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausreichend.) 
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab 
dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet. Es 
werden nur volle Jahre gewertet. 
Als arbeitsintensive Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang 
von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von jedem Mitglied 
zu leistende Arbeitseinsätze zählen nicht. 
 
 
 
 
Sind Sie oder Ihr Mitbewerber  aktives, ehrenamtliches Mitglied 
im Blaulichtbereich (Feuerwehr, DRK, THW, DLRG oder 
Bergwacht)? (Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausreichend.) 
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab 
dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet. Es 
werden nur volle Jahre gewertet. 
Als arbeitsintensive Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang 
von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von jedem Mitglied 
zu leistende Arbeitseinsätze zählen nicht. 
 

nein 0 
min. 1 Jahr 60 
2 Jahre 120 

3 Jahre 180 
4 Jahre 240 
5 Jahre und mehr 300 

nein 0 
min. 1 Jahr 60 
2 Jahre 120 
3 Jahre 180 
4 Jahre 240 

5 Jahre und mehr 300 

 

Im Bereich Ehrenamt können max. 300 Punkte erzielt werden. 
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Sozialbezogene Kriterien 

FAMILIENSTAND  

Benennen Sie Ihre aktuelle familiäre Situation 

Kind/Kinder muss/müssen mit Erstwohnsitz im Haushalt leben. 

Bei „mit Partner erziehend oder Lebensgemeinschaft“ muss ein  
gemeinsamer Hauptwohnsitz bestehen. Der Antrag muss  
gemeinsam gestellt werden. 

alleinstehend 0 
alleinerziehend 100 
mit Partner erziehend 100 
Lebensgemeinschaft 100 
verheiratet/eingetragene 100 

Lebenspartnerschaft    

Werden Eltern und/oder sonstige Angehörige der Bewerber  
dauerhaft im Haushalt leben und den Neubau mit Erstbezug   
dauerhaft mitbewohnen? 
Beschreibungstext: 
Angehörige sind, Verwandte und Verschwägerte in gerader  
Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten oder  
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten  
oder Lebenspartner, Geschwister der Eltern, Personen, die durch  
ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher  
Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind  
(Pflegeeltern und Pflegekinder). 
Achtung: Kinder werden in einem separate Punkt gesondert  
bepunktet. 

kein Elternteil / kein sonstiger 0 
Angehöriger wird dauerhaft im 
Haushalt leben bzw. das Haus 
dauerhaft mitbewohnen 

ein Elternteil / ein sonstige(r) 50 
Angehörige(r) wird dauerhaft 
im Haushalt leben bzw. das 
Haus dauerhaft mitbewohnen. 

zwei / mehrere Elternteile bzw. 100 
zwei / mehrere sonstige 
Angehörige werden dauerhaft 
im Haushalt leben bzw. das 
Haus dauerhaft mitbewohnen. 

 

Im Bereich Familienstand können max. 200 Punkte erzielt werden. 
 
KINDER  
 
Beschreibungstext 
Es werden ebenfalls Schwangerschaften ab der 12. Woche,  
Pflegekinder, die dauerhaft im Haushalt leben bzw.  
pflegebedürftige Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben  
und wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung  
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, berücksichtigt. 

Wie viele Kinder unter 18 Jahren leben dauerhaft mit  
Erstwohnsitz in Ihrem Haushalt? 

nein, keine Kinder 0 
1 Kind 100 
2 Kinder 200 
3 Kinder und mehr 300  

3 
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Wie viel studierende bzw. kindergeldberechtigte Jugendliche  
ab 18 Jahren leben dauerhaft mit Erstwohnsitz in Ihrem  
Haushalt? 

nein, keine Kinder 0 
1 Kind 60 
2 Kinder 120 
3 Kinder und mehr 180  

Im Bereich Kinder können max. 300 Punkte erzielt werden. 

PFLEGE UND BEHINDERUNGSGRADE  
Beschreibungstext: 
Angehörige sind, Verwandte und Verschwägerte in gerader  
Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten oder  
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der  
Ehegatten oder Lebenspartner, Geschwister der Eltern,  
Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes  
Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und  
Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und 
Pflegekinder). 

Liegt eine Schwerbehinderung des Bewerbers bzw. des  
Mitbewerbers bzw. eines im Haushalt lebenden  
Angehörigen ab einem Grad der Behinderung von 80 %  
vor? 

nein, liegt nicht vor 0 
liegt vor bei 1 Person 100 
liegt vor bei 2 Personen 200 
liegt vor bei 3 Personen und mehr    300 

Liegt eine Pflegebedürftigkeit des Bewerbers bzw. des  
Mitbewerbers bzw. eines im Haushalt lebenden  
Angehörigen ab einer Pflegestufe 4 vor? 

nein, liegt nicht vor 0 
liegt vor bei 1 Person 100 
liegt vor bei 2 Personen 200 
liegt vor bei 3 Personen und 300 
mehr 

Im Bereich Pflege und Behinderungsgrade können max. 300 Punkte erzielt werden. 

WEITERE KRITERIEN (Nur für Bewerber mit Wohnsitz außerhalb von Rottweil  

Sind Sie oder Ihr Mitbewerber aktives, ehrenamtliches 
Mitglied im Blaulichtbereich (Feuerwehr, DRK, THW, DLRG  
oder Bergwacht)? (Die reine Zugehörigkeit ist nicht 
Ausreichend.) Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 
5 Jahre ab dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet.  
Es werden nur volle Jahre gewertet. Als arbeitsintensive Tätigkeit wird 
eine Tätigkeit im Umfang von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. 
Von jedem Mitglied zu leistende Arbeitseinsätze zählen nicht.      
              nein              0 

mind. 1 Jahr 30 
2 Jahre 60 
3 Jahre 90 
4 Jahre 120 
5 Jahre und mehr 150 

                                                                                                             4



 

Sind Sie oder Ihr Mitbewerber selbstständig praktizierender 
Arzt oder arbeiten Sie als praktizierender Arzt in einem 
Krankenhaus und beabsichtigen Sie ihre Tätigkeit künftig in 
Rottweil auszuüben ? (mindestens eine halbe Vollzeitstelle) 
(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

 

nein 0 
mind. 1 Jahr 30 
2 Jahre 60 
3 Jahre 90 
4 Jahre 120 
5 Jahre und mehr 150 

 

Im Bereich Weitere Kriterien können max. 150 Punkte erzielt werden. 

Neutrale Kriterien 

-5.000 

0 

Neutrale Kriterien 
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EIGENTUMSVERHÄLTNIS / BEBAUBARES GRUNDSTÜCK 
Sind Sie und oder Ihr Mitbewerber bereits Alleineigentümer oder 
gemeinschaftliche Eigentümer eines für Wohnzwecke/Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks innerhalb der Gemarkung von Rottweil? 

ja, ich als Bewerber bin 
Alleineigentümer eines für 
Wohnzwecke/Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks 
innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil. 
 
ja, ich als Mitbewerber bin 
Alleineigentümer eines für 
Wohnzwecke/Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks 
innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil. 
 
ja, wir sind gemeinschaftliche  
Eigentümer eines für 
Wohnzwecke/Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks 
innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil. 

 
nein, ich/wir sind kein/keine  
Alleineigentümer/gemein-
schaftliche Eigentümer eines 
Grundstücks Innerhalb der 
Gemarkung von Rottweil. 

 
 

 
Sollten Sie bereits ein für Wohnzwecke/ Wohnbebauung  
bebaubares Grundstück besitzen, werden Sie das Eigentum  
veräußern/mit der Kommune tauschen?  
(Ein entsprechender Nachweis muss zwingend 
Innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Kaufver- 
trages für das Baugrundstück  erbracht werden.)   

j a  5 .000  
n e i n  0  

 

Im Bereich Bebaubares Grundstück können max. -5.000 Punkte abgezogen werden. 
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WARTELISTE | INTERESSENTENLISTE 

Stehen Sie oder Ihr Mitbewerber bis zum Stichtag bereits auf der  
Warteliste/Interessentenliste von Rottweil? 

n e i n  0  

seit min. 1 Jahr 20 
seit 2 Jahren 40 
seit 3 Jahre 60 
seit 4 Jahre 80 
seit 5 Jahren oder länger 100 
 
 
 

Im Bereich der Warteliste können max. 100 Punkte erreicht werden 
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Vergabepunkte ORTSTEILE 
Ortsbezogene Kriterien

WOHNSITZ 
(Die Bezeichnung im Text: „Im Teilort bzw. außerhalb des Teilorts“ steht jeweils 
stellvertretend für den Ortsteil, in dem die Baugrundstücke zugeteilt werden) 

I) AKTUELLR HAUPTWOHNSITZ

A) 
AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT  
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag haben Sie bzw. Ihr 
Mitbewerber unterbrechungsfrei Ihren aktuellen 
Hauptwohnsitz im Teilort von Rottweil ? 
(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

0 Jahre | bzw. trifft nicht zu 0 
1 Jahr 60 
2 Jahre  120 
3 Jahre  180 
4 Jahre  240 
5 Jahre und länger  300 

B)  

AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB DES TEILORT ABER 
IM STADTGEBIET VON ROTTWEIL 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag haben Sie bzw. Ihr  
Mitbewerber unterbrechungsfrei Ihren aktuellen Hauptwohnsitz  
außerhalb des Teilorts aber innerhalb des Stadtgebiets von  
Rottweil? (Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

0 Jahre | bzw. trifft nicht zu 0 
1 Jahr 30 
2 Jahre  60 
3 Jahre  90 
4 Jahre  120 
5 Jahre und länger  150 

Im Bereich I) AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ können max. 300 Punkte für 
AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT und max. 150 Punkte für 
AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB DES TEILORTS ABER  
IM STADTGEBIET VON ROTTWEIL erzielt werden. 

II ) EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ 

A)  
EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT 

Beschreibungstext 
Sollten Sie bei Frage "Aktueller Hauptwohnsitz im Teilort " weniger als 
5 Jahre ausgewählt haben, können Sie durch Ihren ehemaligen  
Hauptwohnsitz im Teilort weitere Punkte erhalten. 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag hatten Sie bzw. Ihr Mitbewerber  
innerhalb der letzten 5 Jahre Ihren ehemaligen Hauptwohnsitz im Teilort 
von Rottweil? (Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

0 Jahre | bzw. trifft nicht zu 0 

1 Jahr 30 

2 Jahre  60 

3 Jahre  90 

4 Jahre  120 

5 Jahre und länger  150 
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B)  
EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB DES   
TEILORTS ABER IM STADTGEBIET VON ROTTWEIL 

Beschreibungstext: 
Sollten Sie bei Frage „Aktueller Hauptwohnsitz“ weniger als 5 Jahre 
ausgewählt haben, können Sie durch Ihren ehemaligen Hauptwohnsitz  
in Rottweil weitere Punkte erhalten. 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag hatten Sie bzw. Ihr Mitbewerber   
innerhalb der letzten 5 Jahre Ihren ehemaligen Hauptwohnsitz außerhalb 
des Teilorts von Rottweil aber innerhalb des Stadtgebiets von Rottweil? 
(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 
       0 Jahre | bzw. trifft nicht zu  0 
       1 Jahr    15 
       2 Jahre    30 
       3 Jahre    45 
       4 Jahre    60 
       5 Jahre    75 

         
Im Bereich II) EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ können max. 150 Punkte  
für EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT und max. 75 Punkte für 
EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB DES TEILORTS  
ABER Im STADTGEBIET VON ROTTWEIL erzielt werden. 
 

III) HAUPTWOHNSITZ VON ANGEHÖRIGEN 
        
A)  
ANGEHÖRIGE MIT AKTUELLEM HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag haben Ihre Eltern, Elternteil oder  
Geschwister oder die Ihres Mitbewerbers innerhalb der letzten 5 Jahre  
Ihren aktuellen Hauptwohnsitz im Teilort von Rottweil?  
(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 
       0 Jahre | bzw. trifft nicht zu  0 

       1 Jahr    20 

       2 Jahre    40 

       3 Jahre    60 

       4 Jahre    80 

       5 Jahre und länger   100 

 
B)  
ANGEHÖRIGE MIT AKTUELLEM HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB  
DES TEILORTS ABER IM STADTGEBIET VON ROTTWEIL 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag haben Ihre Eltern, Elternteil oder  
Geschwister oder die Ihres Mitbewerbers innerhalb der letzten 5 Jahre 
Ihren aktuellen Hauptwohnsitz außerhalb des Teilorts von Rottweil aber 
innerhalb des Stadtgebiets von Rottweil? 
(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 
       0 Jahre | bzw. trifft nicht zu  0 
       1 Jahr    10 
       2 Jahre    20 
       3 Jahre    30 
       4 Jahre    40 
       5 Jahre und länger   50 
 
 

Im Bereich III) HAUPTWOHNSITZ VON ANGEHÖRIGEN können max. 100 Punkte  
für AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT und max. 50 Punkte für  
AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB DES TEILORTS ABER IM STADTGEBIET VON 
ROTTWEIL erzielt werden. 
 

Beim Kriterium WOHNSITZ I-III können insgesamt max. 300 Punkte  
erzielt werden. 
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ARBEITSPLATZ   

ARBEITSVERHÄLTNIS 

Seit wie vielen Jahren haben Sie bzw. Ihr Mitbewerber bis zum  
Stichtag Ihren aktuellen Arbeitsplatz (mindestens eine halbe  
Vollzeitstelle) in Rottweil oder im INKOM Südwest? 

(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 
  0 Jahre | bzw. trifft nicht zu  0 

        1 Jahr    60 

        2 Jahre    120 

        3 Jahre    180 

        5 Jahre und länger   300 

 

 
SELBSTSTÄNDIGKEIT 

Seit wie vielen Jahren bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt aus  
selbständiger Tätigkeit in Rottweil oder im INKOM Südwest?  
(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

Beschreibungstext:: 
Als selbständig gilt, wer durch das Einkommen der 
Selbständigkeit (Unternehmer, Freiberufler, heilender Beruf etc.)  
seinen Lebensunterhalt bestreitet.   
 
  0 Jahre | bzw. trifft nicht zu  0 

        1 Jahr    60 

        2 Jahre    120 

        3 Jahre    180 

        5 Jahre und länger   300 

 

Im Bereich Arbeitsplatz können max. 300 Punkte erzielt werden. 

EHRENAMT 

A)  
EHRENAMT IM TEILORT 
Sind Sie oder Ihr Mitbewerber in einem aktiven Ehrenamt  
in der Vorstandschaft oder in einem arbeitsintensiven Engagement  
(z.B. Trainer, Spartenleiter etc.) innerhalb eines eingetragenen Vereins),  
oder innerhalb einer gemeinnützigen Organisation, einer anerkannten 
Religionsgemeinschaft, einer gemeinnützigen, eingetragenen  
Genossenschaft  oder als Ortschaftsrat/Gemeinderat im Teilort tätig? 
(Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausreichend.) 
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab 
dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet. 
Es werden nur volle Jahre gewertet. 
Bei der arbeitsintensiven Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang 
von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von jedem Mitglied zu leistende 
Arbeitseinsätze zählen nicht. 
 
        nein   0 
        min. 1 Jahr  60 
        2 Jahre   120 
        3 Jahre   180 
        4 Jahre   240 
        5 Jahre und mehr  300 
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B)  
EHRENAMT AUßERHALB DES TEILORTS ABER 
IM STADTGEBIET VON ROTTWEIIL 
Sind Sie oder Ihr Mitbewerber in einem aktiven Ehrenamt  
in der Vorstandschaft oder in einem arbeitsintensiven Engagement 
(z. B. Trainer, Spartenleiter etc.) innerhalb eines eingetragenen Vereins  
oder innerhalb einer gemeinnützigen Organisation, einer anerkannten 
Religionsgemeinschaf, einer gemeinnützigen, eingetragenen Genossenschaft 
oder als Ortschaftsrat/ Gemeinderat außerhalb des Teilorts aber innerhalb  
des Stadtgebiets von Rottweil tätig?  
(Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausreichend). 
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab 
dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet. Es werden  
nur volle Jahre gewertet. 
Bei der arbeitsintensiven Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang 
von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von jedem Mitglied zu  
leistende Arbeitseinsätze zählen nicht. 

 
        nein   0 
        min. 1 Jahr  30 
        2 Jahre   60 
        3 Jahre   90 
        4 Jahre   120 
        5 Jahre und mehr  150 

C)  
EHRENAMT Im BLAULICHTBEREICH 
Sind Sie oder Ihr Mitbewerber aktives, ehrenamtliches  
Mitglied im Blaulichtbereich (Feuerwehr, DRK, THW, DLRG  
oder Bergwacht) im Teilort oder außerhalb des Teilorts aber  
im Stadtgebiet von Rottweil? (Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausreichend). 
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab 
dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet.  
Es werden nur volle Jahre gewertet. 
Bei der arbeitsintensiven Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang 
von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von jedem Mitglied zu  
leistende Arbeitseinsätze zählen nicht. 
        nein   0 
        min. 1 Jahr  60 
        2 Jahre   120 
        3 Jahre   180 
        4 Jahre   240 
        5 Jahre und mehr  300 

Im Bereich EHRENAMT können max. 300 Punkte erzielt werden. 

Sozialbezogene Kriterien 

FAMILIENSTAND 

Benennen Sie Ihre aktuelle familiäre Situation 

Kind/Kinder muss/müssen mit Erstwohnsitz im Haushalt leben. 
Bei „mit Partner erziehend oder Lebensgemeinschaft“ muss ein 
gemeinsamer Hauptwohnsitz bestehen. Der Antrag muss  
gemeinsam gestellt werden. 

alleinstehend 0 
alleinerziehend 100 
mit Partner erziehend 100 
Lebensgemeinschaft 100 
verheiratet/eingetragene 100  
Lebenspartnerschaft 
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Werden Eltern und/oder sonstige Angehörige der Bewerber  
dauerhaft im Haushalt leben und den Neubau mit Erstbezug   
dauerhaft mitbewohnen? 
Beschreibungstext: 
Angehörige sind, Verwandte und Verschwägerte in gerader  
Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten oder  
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten  
oder Lebenspartner, Geschwister der Eltern, Personen, die durch  
ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher  
Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind  
(Pflegeeltern und Pflegekinder). 
Achtung: Kinder werden in einem separate Punkt gesondert  
bepunktet. 

kein Elternteil / kein sonstiger 0 
Angehöriger wird dauerhaft im Haus-
halt leben bzw. das Haus dauerhaft 
mitbewohnen 

ein Elternteil / ein sonstige(r) 50 
Angehörige(r) wird dauerhaft 
im Haushalt leben bzw. das 
Haus dauerhaft mitbewohnen. 

zwei / mehrere Elternteile bzw. 100 
zwei / mehrere sonstige 
Angehörige werden dauerhaft 
im Haushalt leben bzw. das 
Haus dauerhaft mitbewohnen. 

 
Im Bereich Familienstand können max. 200 Punkte erzielt werden. 
 

KINDER 

Beschreibungstext 
Es werden ebenfalls Schwangerschaften ab der 12. Woche, 
Pflegekinder die dauerhaft im Haushalt leben bzw. pflegebe-
dürftige Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung au-
ßerstande sind, sich selbst zu unterhalten, berücksichtigt. 

  

Wie viele Kinder unter 18 Jahren leben dauerhaft mit Erst-
wohnsitz in Ihrem Haushalt? 

   
 
 

 
 
 
 

nein, keine Kinder  
1 Kind 
2 Kinder 
3 Kinder und mehr 

0 
100    
200    
300    

Wie viel studierende bzw. kindergeldberechtigte Jugendliche 
ab 18 Jahren leben dauerhaft mit Erstwohnsitz in Ihrem Haus-
halt? 

  

 nein, keine Kinder 
1 Kind 
2 Kinder 
3 Kinder und mehr   

0 
60 
120 
180 
 

 
Im Bereich Kinder können max. 300 Punkte erzielt werden.  
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PFLEGE UND BEHINDERUNGSGRADE 
 
Beschreibungstext: 
Angehörige sind, Verwandte und Verschwägerte in gerader 
Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten oder 
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegat-
ten oder Lebenspartner, Geschwister der Eltern, Personen, 
die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis 
mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinan-
der verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 

 
  

  

der verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 
 
Liegt eine Schwerbehinderung des Bewerbers bzw. des 
Mitbewerbers bzw. eines im Haushalt lebenden Angehöri-
gen ab einem Grad der Behinderung von 80 % vor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 nein, liegt nicht vor 
liegt vor bei 1er Person 
liegt vor bei 2 Personen 
liegt vor bei 3 Personen und mehr  

0 
100 
200 
300 

Liegt eine Pflegebedürftigkeit des Bewerbers bzw. des Mit-
bewerbers bzw. eines im Haushalt lebenden Angehörigen 
ab einer Pflegestufe 4 vor? 

  

 nein, liegt nicht vor 
liegt vor bei 1er Person 
liegt vor bei 2 Personen 
liegt vor bei 3 Personen und 
mehr 

0 
100 
200 
300 

 
Im Bereich Pflege und Behinderungsgrade können max. 300 Punkte erzielt werden.  
 
 
 

 
Sind Sie oder Ihr Mitbewerber aktives, ehrenamtli-
ches Mitglied im Blaulichtbereich (Feuerwehr, DRK, 
THW, DLRG oder Bergwacht)? (Die reine Zugehö-
rigkeit ist nicht ausreichend.)  
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 
Jahre ab dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das 
Baugebiet. Es werden nur volle Jahre gewertet. 
Bei der arbeitsintensiven Tätigkeit wird eine Tätigkeit im 
Umfang von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von 
jedem Mitglied zu leistende Arbeitseinsätze zählen 
nicht. 
 

   

 nein 
mind. 1 Jahr 
2 Jahre 
3 Jahre 
4 Jahre 
5 Jahre und mehr  

 0 
30 
60 
90 
120 
150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

WEITERE KRITERIEN (Nur Bewerber mit Wohnsitz außerhalb von Rottweil) 
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Sind Sie oder Ihr Mitbewerber selbstständig praktizie-
render Arzt oder arbeiten Sie oder Ihr Mitbewerber als 
praktizierender Arzt in einem Krankenhaus und beab-
sichtigen Sie ihre Tätigkeit künftig in Rottweil auszu-
üben ? (mindestens eine halbe Vollzeitstelle)  
(Es werden nur volle Jahre gewertet)  

 
nein 
mind. 1 Jahr 
2 Jahre 
3 Jahre 
4 Jahre 
5 Jahre und mehr 

  
 
0 
30 
60 
90 
120 
150 

 
Im Bereich Weitere Kriterien können max. 150 Punkte erzielt werden.  
 

 
Neutrale Kriterien 

 
EIGENTUMSVERHÄLTNISSE / BEBAUBARES 
GRUNDSTÜCK 
 
Sind Sie und oder Ihr Mitbewerber bereits Alleigentümer 
oder gemeinschaftliche Eigentümer eines für Wohnzwe-
cke/Wohnnutzung bebaubaren Grundstücks innerhalb der 
Gemarkung von Rottweil? 

  

 ja, ich als Bewerber bin Alleineigentümer 
eines  für Wohn-zwecke/Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks innerhalb der 
Gemarkung von Rottweil 

-5.000 

  
ja, ich als Mitbewerber bin Alleineigen-
tümer eines für Wohnzwe-
cke/Wohnnutzung bebaubaren Grund-
stücks innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil 

  
ja, wir sind gemeinschaftliche  Eigentü-
mer eines  für Wohnzwe-
cke/Wohnnutzung bebaubaren Grund-
stücks innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil 

  
 
nein, ich/wir sind kein/keine Alleineigen-
tümer/gemeinschaftlichen Eigentümer 
eines  für Wohnzwecke /Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks innerhalb der 
Gemarkung von Rottweil 

0 

   
  

   
 
 
 
 
 
   

 

  
Sollten Sie bereits ein für Wohnzwecke/Wohnnutzung  
bebaubares Grundstück besitzen, werden Sie das Eigen-
tum veräußern/mit der Kommune tauschen? (Ein entspre-
chender Nachweis muss mindestens 6 Monate nach Ab-
schluss des Kaufvertrages für das Baugrundstück erbracht 
werden). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja                                               5.000 
Nein                                                        0 

   

   
   

Im Bereich bebaubares Grundstück können max. -5.000 Punkte abgezogen werden. 
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WARTELISTE / INTERESSENTENLISTE 

Stehen Sie bis zum Stichtag bereits auf der Wartelis-
te/Interessentenliste des Teilorts? 

  

 nein 
seit min. 1 Jahr  
seit 2 Jahren  
seit 3 Jahre 
seit 4 Jahre 
seit 5 Jahren oder länger 

0 
20 
40 
60 
80 
100 
 
 Im Bereich Warteliste/Interessentenliste können max. 100 Punkte erzielt werden.  



Anlage 4 

Vergabepunkte KERNSTADT 

Ortsbezogene Kriterien 

WOHNSITZ 

AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ 

Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag haben Sie bzw. Ihr 
Mitbewerber unterbrechungsfrei Ihren aktuellen 
Hauptwohnsitz in Rottweil ?(Es werden nur volle  
Jahre gewertet.) 

0 Jahre | bzw trifft nicht zu 0 
1 Jahr 60 
2 Jahre 120 
3 Jahre 180 
4 Jahre 240 
5 Jahre und länger 300 

EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ 

Beschreibungstext 
Sollten Sie bei Frage "Aktueller Hauptwohnsitz" weniger als 5  
Jahre ausgewählt haben, können Sie durch Ihren ehemaligen  
Hauptwohnsitz in Rottweil weitere Punkte erhalten.  
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag hatten Sie bzw. Ihr  
Mitbewerber innerhalb der letzten 5 Jahre Ihren ehemaligen  
Hauptwohnsitz in Rottweil? (Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

0 Jahre | bzw trifft nicht zu 0 
1 Jahr 30 
2 Jahre 60 
3 Jahre 90 
4 Jahre 120 
5 Jahre und länger 150 
6 Jahre 
7 Jahre 
8 Jahre 
9 Jahre 

10 Jahre und Länger 

ANGEHÖRIGE MIT AKTUELLEM HAUPTWOHNSITZ 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag hatten Ihre Eltern,  
ein Elternteil oder Geschwister oder die Ihres Mitbewerbers  
Innerhalb der letzten 5 Jahre Ihren aktuellen Hauptwohnsitz 
in Rottweil? (Es werden nur volle Jahre gewertet) 

0 Jahre | bzw trifft nicht zu 0 
1 Jahr 20 
2 Jahre 40 
3 Jahre 60 
4 Jahre 80 

5 Jahre und länger 100 

Im Bereich Wohnsitz können max. 300 Punkte erzielt werden. 

ARBEITSPLATZ 

ARBEITSVERHÄLTNIS 

Seit wie vielen Jahren haben Sie bzw. Ihr Mitbewerber bis zum  
Stichtag Ihren aktuellen Arbeitsplatz (mindestens eine halbe  
Vollzeitstelle) in Rottweil oder im INKOM Südwest? (Es werde nur volle Jahre gewertet.) 

1 

Die Punktvergabe wird künftig 
bei 5 Jahren und länger gedeckelt 

Bisherige 
Bepunktung 

Bisher 15 
Jahre 

0 
30 
60 
90 
120 
150 
180 
240 
270 
300 

0 
40 
80 
120 
160 
200 

Aktuelle 
Bepunktung 
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0 Jahre | bzw trifft nicht zu 0 
1 Jahr 60 
2 Jahre 120 
3 Jahre 180 
4 Jahre 240 
5 Jahre und länger 300 
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SELBSTSTÄNDIGKEIT 

Seit wie vielen Jahren bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt aus  
selbständiger Tätigkeit in Rottweil oder im INKOM Südwest?  

(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 
Beschreibungstext: 
Als selbständig gilt, wer durch das Einkommen der 
Selbständigkeit (Unternehmer, Freiberufler, heilender Beruf etc.)  
seinen Lebensunterhalt bestreitet. 

0 Jahre | bzw trifft nicht zu 0 

1 Jahr 60 
2 Jahre 120 
3 Jahre 180 
4 Jahre 240 

5 Jahre und länger 300 
 

Im Bereich Arbeitsplatz können max. 300 Punkte erzielt werden. 

EHRENAMT  

EHRENAMT FÜR BEWERBER MIT WOHNSITZ INNERHALB  
VON ROTTWEIL  

Sind Sie oder Ihr Mitbewerber in einem aktiven Ehrenamt in 
der Vorstandschaft oder in einem arbeitsintensiven 
Engagement (z.B. Trainer, Spartenleiter etc.) innerhalb eines 
eingetragenen Vereins oder innerhalb einer gemeinnützigen 
Organisation, einer anerkannten Religionsgemeinschaft, einer 
gemeinnützigen, eingetragenen Genossenschaft oder als 
Ortschaftsrat/Gemeinderat in Rottweil tätig? 
(Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausreichend.) 
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab 
dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet. Es 
werden nur volle Jahre gewertet. 
Als arbeitsintensive Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang 
von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von jedem Mitglied 
zu leistende Arbeitseinsätze zählen nicht. 
 
 
 
Sind Sie oder Ihr Mitbewerber aktives, ehrenamtliches Mitglied 
im Blaulichtbereich (Feuerwehr, DRK, THW, DLRG oder 
Bergwacht)? (Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausreichend). 
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab 
dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet. Es 
werden nur volle Jahre gewertet. 
Als arbeitsintensive Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang 
von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von jedem Mitglied 
zu leistende Arbeitseinsätze zählen nicht. 
 

nein 0 
min. 1 Jahr 60 
2 Jahre 120 

3 Jahre 180 
4 Jahre 240 
5 Jahre und mehr 300 

nein 0 
min. 1 Jahr 60 
2 Jahre 120 
3 Jahre 180 
4 Jahre 240 

5 Jahre und mehr 300 

 

Im Bereich Ehrenamt können max. 300 Punkte erzielt werden. 
2 

 

Rot hinterlegter Text wird 
zur Konkretisierung 
 eingefügt 

Bisherige 
Bepunktung 
 
 
 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 

Aktuelle 
Bepunktung 

Der Hinweis„“Für Bewerber mit 
Wohnsitz“ wird gestrichen. Es zählt 
die Tätigkeit, unabhängig vom 
Wohnort 
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Sozialbezogene Kriterien 

FAMILIENSTAND  

Benennen Sie Ihre aktuelle familiäre Situation 

Kind/Kinder muss/müssen mit Erstwohnsitz im Haushalt leben. 

Bei „mit Partner erziehend oder Lebensgemeinschaft“ muss ein  
gemeinsamer Hauptwohnsitz bestehen. Der Antrag muss  
gemeinsam gestellt werden. 

alleinstehend 0 
alleinerziehend 100 
mit Partner erziehend 100 
Lebensgemeinschaft 100 
verheiratet/eingetragene 100 

Lebenspartnerschaft    

Werden Eltern und/oder sonstige Angehörige der Bewerber  
dauerhaft im Haushalt leben und den Neubau mit Erstbezug   
dauerhaft mitbewohnen? 
Beschreibungstext: 
Angehörige sind, Verwandte und Verschwägerte in gerader  
Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten oder  
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten  
oder Lebenspartner, Geschwister der Eltern, Personen, die durch  
ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher  
Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind  
(Pflegeeltern und Pflegekinder). 
Achtung: Kinder werden in einem separate Punkt gesondert  
bepunktet. 

kein Elternteil / kein sonstiger 0 
Angehöriger wird dauerhaft im 
Haushalt leben bzw. das Haus 
dauerhaft mitbewohnen 

ein Elternteil / ein sonstige(r) 50 
Angehörige(r) wird dauerhaft 
im Haushalt leben bzw. das 
Haus dauerhaft mitbewohnen. 

zwei / mehrere Elternteile bzw. 100 
zwei / mehrere sonstige 
Angehörige werden dauerhaft 
im Haushalt leben bzw. das 
Haus dauerhaft mitbewohnen. 

 

Im Bereich Familienstand können max. 200 Punkte erzielt werden. 
 
KINDER  
 
Beschreibungstext 
Es werden ebenfalls Schwangerschaften ab der 12. Woche,  
Pflegekinder, die dauerhaft im Haushalt leben bzw.  
pflegebedürftige Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben  
und wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung  
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, berücksichtigt. 

Wie viele Kinder unter 18 Jahren leben dauerhaft mit  
Erstwohnsitz in Ihrem Haushalt? 

nein, keine Kinder 0 
1 Kind 100 
2 Kinder 200 
3 Kinder und mehr 300  

3 

Bisherige 
Bepunktung 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 

Aktuelle 
Bepunktung 
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Wie viel studierende bzw. kindergeldberechtigte Jugendliche  
ab 18 Jahren leben dauerhaft mit Erstwohnsitz in Ihrem  
Haushalt? 

nein, keine Kinder 0 
1 Kind 60 
2 Kinder 120 
3 Kinder und mehr 180  

Im Bereich Kinder können max. 300 Punkte erzielt werden. 

PFLEGE UND BEHINDERUNGSGRADE  

Beschreibungstext: 
Angehörige sind, Verwandte und Verschwägerte in gerader  
Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten oder  
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der  
Ehegatten oder Lebenspartner, Geschwister der Eltern,  
Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes  
Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und  
Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und 
Pflegekinder). 

Liegt eine Schwerbehinderung des Bewerbers bzw. des  
Mitbewerbers bzw. eines im Haushalt lebenden  
Angehörigen ab einem Grad der Behinderung von 80 %  
vor? 

nein, liegt nicht vor 0 
liegt vor bei 1 Person 100 
liegt vor bei 2 Personen 200 
liegt vor bei 3 Personen und mehr     300 

Liegt eine Pflegebedürftigkeit des Bewerbers bzw. des  
Mitbewerbers bzw. eines im Haushalt lebenden  
Angehörigen ab einer Pflegestufe 4 vor? 

nein, liegt nicht vor 0 
liegt vor bei 1 Person 100 
liegt vor bei 2 Personen 200 
liegt vor bei 3 Personen und 300 
mehr 
 

Im Bereich Pflege und Behinderungsgrade können max. 300 Punkte erzielt werden. 

WEITERE KRITERIEN (Nur für Bewerber mit Wohnsitz außerhalb von Rottweil  

Sind Sie oder Ihr Mitbewerber aktives, ehrenamtliches 
Mitglied im Blaulichtbereich (Feuerwehr, DRK, THW, DLRG  
oder Bergwacht)? (Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausreichend.) 
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab dem letzten Tag 
der Bewerbungsfrist für das Baugebiet. Es werden nur volle Jahre gewertet. 
Als arbeitsintensive Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang von mind. 50 Stunden 
jährlich angesehen. Von jedem Mitglied zu leistende Arbeitseinsätze zählen nicht. 

nein 0 
mind. 1 Jahr 30 
2 Jahre 60 
3 Jahre 90 
4 Jahre 120 
5 Jahre und mehr 150                                                                                                             

4

Bisherige 
Bepunktung 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 

Aktuelle 
Bepunktung 



 

Sind Sie oder Ihr Mitbewerber selbstständig praktizierender 
Arzt oder arbeiten Sie als praktizierender Arzt in einem 
Krankenhaus und beabsichtigen Sie ihre Tätigkeit künftig in 
Rottweil auszuüben oder üben diese bereits in Rottweil aus? 
(mindestens eine halbe Vollzeitstelle) 

 

nein 0 
mind. 1 Jahr 30 
2 Jahre 60 
3 Jahre 90 
4 Jahre 120 
5 Jahre und mehr 150 

 

Im Bereich Weitere Kriterien können max. 150 Punkte erzielt werden. 

Neutrale Kriterien 

-5.000 

0 

Neutrale Kriterien 
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EIGENTUMSVERHÄLTNIS / BEBAUBARES GRUNDSTÜCK 
Sind Sie und oder Ihr Mitbewerber bereits Alleineigentümer oder 
gemeinschaftliche Eigentümer  eines für Wohnzwecke/Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks innerhalb der Gemarkung von Rottweil? 

ja, ich als Bewerber bin 
Alleineigentümer eines für 
Wohnzwecke/Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks 
innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil. 
 
ja, ich als Mitbewerber bin 
Alleineigentümer eines für 
Wohnzwecke/Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks 
innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil. 
ja, wir sind gemeinschaftliche  
Eigentümer eines für 
Wohnzwecke/Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks 
innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil. 

 
nein, ich/wir sind kein/keine  
Alleineigentümer/gemeinschaftliche Eigentümer  
eines Grundstücks innerhalb 
der Gemarkung von Rottweil. 

 
5 

Sind Sie und oder Ihr Mitbewerber bereits Eigentümer eines  
bebaubaren Grundstücks außerhalb  der Gemarkung von  
Rottweil? 

 

ja, ich als Bewerber bin 
Eigentümer eines Grundstücks 
außerhalb der Gemarkung von 
Rottweil. 

ja, ich als Mitbewerber bin 
Eigentümer eines Grundstücks 
außerhalb der Gemarkung von 
Rottweil. 

 
ja, wir sind beide Eigentümer 
eines Grundstücks außerhalb 
der Gemarkung von Rottweil  

nein, ich/wir sind kein/keine 
Eigentümer eines Grundstücks 
außerhalb der Gemarkung von 
Rottweil. 

- 5.000 

0 

 

Bisherige 
Bepunktung 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der rot hinterlegte Beschrieb wurde 
geändert bzw. ergänzt 

Aktuelle 
Bepunktung 

Rot hinterlegter Text wird gestrichen. Für in 
RW tätige Bewerber gibt es bereits Punkte 
unter dem Kriterium „Arbeitsplatz“. 

 

Diese Frage wird komplett gestrichen 
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Sollten Sie bereits ein bebaubares Grundstück besitzen,  
werden Sie das Eigentum veräußern/mit der Kommune  
tauschen? (Ein entsprechender Nachweis muss zwingend 
Innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Kaufver- 
trages für das Baugrundstück erbracht werden)   

j a  5 .000  
n e i n  0  

 

Im Bereich Bebaubares Grundstück können max. -5.000 Punkte abgezogen werden. 

 

WARTELISTE | INTERESSENTENLISTE 

Stehen Sie oder Ihr Mitbewerber bis zum Stichtag bereits auf der  
Warteliste/Interessentenliste von Rottweil? 

n e i n  0  

seit min. 1 Jahr 20 
seit 2 Jahren 40 
seit 3 Jahre 60 
seit 4 Jahre 80 
seit 5 Jahren oder länger 100 
 
 
 

Im Bereich der Warteliste können max. 100 Punkte erreicht werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Bisherige 
Bepunktung 

 

 

 

 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 

 

 
Bisher  

-10.000 

 Punkte 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 

 

Aktuelle 
Bepunktung 
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Vergabepunkte ORTSTEILE 
Ortsbezogene Kriterien

WOHNSITZ 
(Die Bezeichnung im Text: „Im Teilort bzw. außerhalb des Teilorts“ steht jeweils 
stellvertretend für den Ortsteil, in dem die Baugrundstücke zugeteilt werden) 

I) AKTUELLR HAUPTWOHNSITZ

A) 
AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT  
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag haben Sie bzw. Ihr 
Mitbewerber unterbrechungsfrei Ihren aktuellen 
Hauptwohnsitz im Teilort von Rottweil ? 
(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

0 Jahre | bzw. trifft nicht zu 0 
1 Jahr 60 
2 Jahre  120 
3 Jahre  180 
4 Jahre  240 
5 Jahre und länger  300 

B)  

AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB DES TEILORT ABER 
IM STADTGEBIET VON ROTTWEIL 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag haben Sie bzw. Ihr  
Mitbewerber unterbrechungsfrei Ihren aktuellen Hauptwohnsitz  
außerhalb des Teilorts aber innerhalb des Stadtgebiets von  
Rottweil?  
(Es werden nur volle Jahre gewertet). 

0 Jahre | bzw. trifft nicht zu 0 
1 Jahr 30 
2 Jahre  60 
3 Jahre  90 
4 Jahre  120 
5 Jahre und länger  150 

Im Bereich I) AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ können max. 300 Punkte für 
AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT und max. 150 Punkte für 
AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB DES TEILORTS ABER  
IM STADTGEBIET VON ROTTWEIL erzielt werden. 

II ) EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ 

A)  
EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT 

Beschreibungstext 
Sollten Sie bei Frage "Aktueller Hauptwohnsitz im Teilort " weniger als 
5 Jahre ausgewählt haben, können Sie durch Ihren ehemaligen  
Hauptwohnsitz im Teilort weitere Punkte erhalten. 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag hatten Sie bzw. Ihr Mitbewerber  
innerhalb der letzten 5 Jahre Ihren ehemaligen Hauptwohnsitz im Teilort 
von Rottweil? (Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

0 Jahre | bzw. trifft nicht zu 0 

1 Jahr 30 

    2 Jahre  60 

    3 Jahre  90 

4 Jahre  120 

Bisherige 

Bepunktung 

Bisherige 

Bepunktung 

bleibt gleich 

Bisherige 

Bepunktung 

bleibt gleich 

0 
30 
60 
90 
120 

180
210

240

270

Die Punktvergabe wird künftig 
bei 5 Jahren und länger gedeckelt 

Aktuelle 

Bepunktung 

Die Fragen zum Bereich WOHNSITZ 
wurden neu gegliedert. 

Anlage 5 zu Vorlage Nr. 076/2021
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       5 Jahre und länger   150 

        6 Jahre    
       7 Jahre     
       8 Jahre     
       9 Jahre     
       10 Jahre      
 
 
B)  
EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB DES   
TEILORTS ABER IM STADTGEBIET VON ROTTWEIL 

Beschreibungstext:  
Sollten Sie bei Frage „Aktueller Hauptwohnsitz“ weniger als 5 Jahre 1 
ausgewählt haben, können Sie durch Ihren ehemaligen Hauptwohnsitz  
in Rottweil weitere Punkte erhalten. 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag hatten Sie bzw. Ihr Mitbewerber   
innerhalb der letzten 5 Jahre Ihren ehemaligen Hauptwohnsitz außerhalb 
des Teilorts von Rottweil aber innerhalb des Stadtgebiets von Rottweil? 
(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

 
       0 Jahre | bzw. trifft nicht zu  0 
       1 Jahr    15 
       2 Jahre    30 
       3 Jahre    45 
       4 Jahre    60 
       5 Jahre    75 

        6 Jahre     
7 Jahre  

       8 Jahre     
       9 Jahre     
       10 Jahre      

 
Im Bereich II) EHEMALIGER HAUPTWOHNSITZ können max. 150 Punkte 
für EHEMALIGER  HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT und max. 75 Punkte für 
EHEMALIGER  HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB DES TEILORTS  
ABER IM STADTGEBIET VON ROTTWEIL erzielt werden. 

 
III) HAUPTWOHNSITZ VON ANGEHÖRIGEN 
        
A)  
ANGEHÖRIGE MIT AKTUELLEM HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag haben Ihre Eltern, Elternteil oder  
Geschwister oder die Ihres Mitbewerbers innerhalb der letzten 5 Jahre  
Ihren aktuellen Hauptwohnsitz im Teilort von Rottweil? 
(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 
       0 Jahre | bzw. trifft nicht zu  0 

       1 Jahr    20 

       2 Jahre    40 

       3 Jahre    60 

       4 Jahre    80 

       5 Jahre und länger   100 

 
 
 
B)  
ANGEHÖRIGE MIT AKTUELLEM HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB  
DES TEILORTS ABER IM STADTGEBIET 
Seit wie vielen Jahren bis zum Stichtag haben Ihre Eltern, Elternteil oder  
Geschwister oder die Ihres Mitbewerbers innerhalb der letzten 5 Jahre 
Ihren aktuellen Hauptwohnsitz außerhalb des Teilorts von Rottweil aber 
innerhalb des Stadtgebiets von Rottweil? (Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

 

Bisherige 

Bepunktung 

 
150 
180 
210 
240 
270 
300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
15 
30 
45 
60 
75 
90 
105 
120 
135 
150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
40 
80 
120 
160 
200 

Aktuelle 

Bepunktung 

 

Die Punktvergabe wird künftig bei 5 
Jahren und länger gedeckelt 
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       0 Jahre | bzw. trifft nicht zu  0 
       1 Jahr    10 
       2 Jahre    20 
       3 Jahre    30 
       4 Jahre    40 
       5 Jahre und länger   50 
 
 

Im Bereich III) HAUPTWOHNSITZ VON ANGEHÖRIGEN können max. 100 Punkte  
für AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ IM TEILORT und max. 50 Punkte für  
AKTUELLER HAUPTWOHNSITZ AUßERHALB DES TEILORTS ABER IM STADTGEBIET VON 
ROTTWEIL erzielt werden. 
 

Beim Kriterium WOHNSITZ I-III können insgesamt max. 300 Punkte  
erzielt werden. 

 

ARBEITSPLATZ  

ARBEITSVERHÄLTNIS 

Seit wie vielen Jahren haben Sie bzw. Ihr Mitbewerber bis zum  
Stichtag Ihren aktuellen Arbeitsplatz (mindestens eine halbe  
Vollzeitstelle) in Rottweil oder im INKOM Südwest? 
(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 
      
  0 Jahre | bzw trifft nicht zu  0 

        1 Jahr    60 

        2 Jahre    120 

        3 Jahre    180 

        5 Jahre und länger   300 

 
SELBSTSTÄNDIGKEIT 

Seit wie vielen Jahren bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt aus  
selbständiger Tätigkeit in Rottweil oder im INKOM Südwest?  

(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 

Beschreibungstext: 
Als selbständig gilt, wer durch das Einkommen der 
Selbständigkeit (Unternehmer, Freiberufler, heilender Beruf etc.)  
seinen Lebensunterhalt bestreitet.   
 
  0 Jahre | bzw trifft nicht zu  0 

        1 Jahr    60 

        2 Jahre    120 

        3 Jahre    180 

        5 Jahre und länger   300 

 

Im Bereich Arbeitsplatz können max. 300 Punkte erzielt werden. 

EHRENAMT 

A)  
EHRENAMT FÜR BEWEBER MIT WOHNSITZ IM TEILORT 
Sind Sie oder Ihr Mitbewerber in einem aktiven Ehrenamt  
in der Vorstandschaft oder in einem arbeitsintensiven Engagement  
(z.B. Trainer, Spartenleiter etc.) innerhalb eines eingetragenen Vereins),  
oder innerhalb einer gemeinnützigen Organisation, einer anerkannten 
 

Bisherige 

Bepunktung 

 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige  
Bepunktung 
bleibt gleich 

Aktuelle 

Bepunktung 

 

Der Hinweis „Für Bewerber mit 
Wohnsitz“ wird gestrichen. Es 
zählt die Tätigkeit, unabhängig 
vom Wohnort. 
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Religionsgemeinschaft, einer gemeinnützigen, eingetragenen  
Genossenschaft  oder als Ortschaftsrat/Gemeinderat im Teilort tätig? 
(Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausreichend). 
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab 
dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet.  
(Es werden nur volle Jahre gewertet.) 
Bei der arbeitsintensiven Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang 
von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von jedem Mitglied zu leistende 
Arbeitseinsätze zählen nicht. 
 
        nein   0 
        min. 1 Jahr  60 
        2 Jahre   120 
        3 Jahre   180 
        4 Jahre   240 
        5 Jahre und mehr  300 
 
 

B)  
EHRENAMT FÜR BEWERBER AUßERHALB DES TEILORTS ABER 
IM STADTGEBIET VON ROTTWEIIL 
Sind Sie oder Ihr Mitbewerber in einem aktiven Ehrenamt  
in der Vorstandschaft oder in einem arbeitsintensiven Engagement 
(z. B. Trainer, Spartenleiter etc.) innerhalb eines eingetragenen Vereins  
oder innerhalb einer gemeinnützigen Organisation, einer anerkannten 
Religionsgemeinschaf, einer gemeinnützigen, eingetragenen Genossenschaft 
 oder als Ortschaftsrat/ Gemeinderat außerhalb des Teilorts aber innerhalb  
des Stadtgebiets von Rottweil tätig?  
(Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausreichend). 
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab 
dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet.  
Es werden nur volle Jahre gewertet. 
Bei der arbeitsintensiven Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang 
von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von jedem Mitglied zu leistende  
Arbeitseinsätze zählen nicht. 
        nein   0 
        min. 1 Jahr  30 
        2 Jahre   60 
        3 Jahre   90 
        4 Jahre   120 
        5 Jahre und mehr  150 
 

C)  
EHRENAMT Im BLAULICHTBEREICH 
Sind Sie oder Ihr Mitbewerber aktives, ehrenamtliches  
Mitglied im Blaulichtbereich (Feuerwehr, DRK, THW, DLRG  
oder Bergwacht) im Teilort oder außerhalb des Teilorts aber  
innerhalb von Rottweil? (Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausreichend) 
Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab 
dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet.  
Es werden nur volle Jahre gewertet. 
Bei der arbeitsintensiven Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang 
von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von jedem Mitglied  
zu leistende Arbeitseinsätze zählen nicht. 
        nein   0 
        min. 1 Jahr  60 
        2 Jahre   120 
        3 Jahre   180 
        4 Jahre   240 
        5 Jahre und mehr  300 

Im Bereich EHRENAMT können max. 300 Punkte erzielt werden. 

Bisherige 

Bepunktung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle 

Bepunktung 

 

Rot hinterlegter Text 
wird zur Konkretisie-
rung ergänzt 

Rot hinterlegter Text 
wird zur Konkretisie-
rung ergänzt 

 

Im Blaulichtbereich wird nicht 
mehr zw. „Im Stadtgebiet“ 
und „Im Teilort“ unterschie-
den. Gleiche Bepunktung für 
alle im Blaulichtbereich enga-
gierten Bewerber. 

Der Hinweis „Für Be-
werber mit Wohnsitz“ 
wird gestrichen. Es zählt 
die Tätigkeit, unabhän-
gig vom Wohnort. 
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Sozialbezogene Kriterien 

 

FAMILIENSTAND 

Benennen Sie Ihre aktuelle familiäre Situation 

Kind/Kinder muss/müssen mit Erstwohnsitz im Haushalt leben. 
Bei „mit Partner erziehend oder Lebensgemeinschaft“ muss ein 
gemeinsamer Hauptwohnsitz bestehen. Der Antrag muss  
gemeinsam gestellt werden. 

alleinstehend 0 
alleinerziehend 100 
mit Partner erziehend 100 
Lebensgemeinschaft 100 
verheiratet/eingetragene 100  
Lebenspartnerschaft 

 

Werden Eltern und/oder sonstige Angehörige der Bewerber  
dauerhaft im Haushalt leben und den Neubau mit Erstbezug   
dauerhaft mitbewohnen? 
Beschreibungstext: 
Angehörige sind, Verwandte und Verschwägerte in gerader  
Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten oder  
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten  
oder Lebenspartner, Geschwister der Eltern, Personen, die durch  
ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher  
Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind  
(Pflegeeltern und Pflegekinder). 
Achtung: Kinder werden in einem separate Punkt gesondert  
bepunktet. 

kein Elternteil / kein sonstiger 0 
Angehöriger wird dauerhaft im Haus-
halt leben bzw. das Haus dauerhaft 
mitbewohnen 

ein Elternteil / ein sonstige(r) 50 
Angehörige(r) wird dauerhaft 
im Haushalt leben bzw. das 
Haus dauerhaft mitbewohnen. 

zwei / mehrere Elternteile bzw. 100 
zwei / mehrere sonstige 
Angehörige werden dauerhaft 
im Haushalt leben bzw. das 
Haus dauerhaft mitbewohnen. 

 
Im Bereich Familienstand können max. 200 Punkte erzielt werden. 
 

KINDER 

Beschreibungstext 
Es werden ebenfalls Schwangerschaften ab der 12. Woche, 
Pflegekinder die dauerhaft im Haushalt leben bzw. pflegebe-
dürftige Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung au-

  

Bisherige 

Bepunktung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle 

Bepunktung 
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ßerstande sind, sich selbst zu unterhalten, berücksichtigt. 
 
 
 
Wie viele Kinder unter 18 Jahren leben dauerhaft mit Erst-
wohnsitz in Ihrem Haushalt? 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

nein, keine Kinder  
1 Kind 
2 Kinder 
3 Kinder und mehr 

0 
100    
200    
300    

Wie viel studierende bzw. kindergeldberechtigte Jugendliche 
ab 18 Jahren leben dauerhaft mit Erstwohnsitz in Ihrem Haus-
halt? 

  

 nein, keine Kinder 
1 Kind 
2 Kinder 
3 Kinder und mehr   

0 
60 
120 
180 
 

 
Im Bereich Kinder können max. 300 Punkte erzielt werden.  
 

 

PFLEGE UND BEHINDERUNGSGRADE 
 
Beschreibungstext: 
Angehörige sind, Verwandte und Verschwägerte in gerader 
Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten oder 
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegat-
ten oder Lebenspartner, Geschwister der Eltern, Personen, 
die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis 
mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinan-
der verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 

 
  

  

 
Liegt eine Schwerbehinderung des Bewerbers bzw. des 
Mitbewerbers bzw. eines im Haushalt lebenden Angehöri-
gen ab einem Grad der Behinderung von 80 % vor? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
nein, liegt nicht vor 
liegt vor bei 1er Person 
liegt vor bei 2 Personen 
liegt vor bei 3 Personen und mehr  

 
0 
100 
200 
300 

Liegt eine Pflegebedürftigkeit des Bewerbers bzw. des Mit-
bewerbers bzw. eines im Haushalt lebenden Angehörigen 
ab einer Pflegestufe 4 vor? 

  

 nein, liegt nicht vor 
liegt vor bei 1er Person 
liegt vor bei 2 Personen 
liegt vor bei 3 Personen und 
mehr 

0 
100 
200 
300 

 
Im Bereich Pflege und Behinderungsgrade können max. 300 Punkte erzielt werden.  
 

 

WEITERE KRITERIEN (Nur für Bewerber mit Wohnsitz außerhalb von Rottweil) 

Sind Sie oder Ihr Mitbewerber aktives, ehrenamtliches Mit-
glied im Blaulichtbereich (Feuerwehr, DRK, THW, DLRG 
oder Bergwacht)? (Die reine Zugehörigkeit ist nicht ausrei-
chend. Es werden nur volle Jahre gewertet.)  

  

Bisherige 

Bepunktung 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
beleibt gleich 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige  
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
Bisherige  
Bepunktung 
bleibt gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle 

Bepunktung 

 



   Anlage 5 

 

7 

 

 
 

Gewertet wird ein Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre ab 
dem letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Baugebiet.  
Es werden nur volle Jahre gewertet. 
Bei der arbeitsintensiven Tätigkeit wird eine Tätigkeit im Umfang 
von mind. 50 Stunden jährlich angesehen. Von jedem Mitglied 
zu leistende Arbeitseinsätze zählen nicht. 

 

 
nein 
mind. 1 Jahr 
2 Jahre 
3 Jahre 
4 Jahre 
5 Jahre und mehr  

0 
30 
60 
90 
120 
150 

 
 
Sind Sie oder Ihr Mitbewerber selbstständig praktizierender Arzt 
oder arbeiten Sie oder Ihr Mitbewerber als praktizierender Arzt 
in einem Krankenhaus und beabsichtigen Sie ihre Tätigkeit 
künftig in Rottweil auszuüben oder üben diese bereits in Rott-
weil aus ? (mindestens eine halbe Vollzeitstelle)  

  

(Es werden nur volle Jahre gewertet.)  
 
nein 
mind. 1 Jahr 
2 Jahre 
3 Jahre 
4 Jahre 
5 Jahre und mehr 

 
 
0 
30 
60 
90 
120 
150 

 
Im Bereich Weitere Kriterien können max. 150 Punkte erzielt werden.  
 

 
Neutrale Kriterien 

EIGENTUMSVERHÄLTNISSE / BEBAUBARES 
GRUNDSTÜCK 
 
Sind Sie und oder Ihr Mitbewerber bereits Alleigentümer 
oder gemeinschaftliche Eigentümer eines für Wohnzwe-
cke/Wohnnutzung bebaubaren Grundstücks innerhalb der 
Gemarkung von Rottweil? 

  

 ja, ich als Bewerber bin Alleineigentümer 
eines  für Wohn-zwecke/Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks innerhalb der 
Gemarkung von Rottweil 

-5.000 

  
ja, ich als Mitbewerber bin Alleineigen-
tümer eines für Wohnzwe-
cke/Wohnnutzung bebaubaren Grund-
stücks innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil 

  
ja, wir sind gemeinschaftliche  Eigentü-
mer eines  für Wohnzwe-
cke/Wohnnutzung bebaubaren Grund-
stücks innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil 

  
 
nein, ich/wir sind kein/keine Alleineigen-
tümer/gemeinschaftlichen Eigentümer 
eines  für Wohnzwecke /Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks innerhalb der 
Gemarkung von Rottweil 

0 

 
 
 
 
 
 

  

Rot hinterlegter Text wird gestri-
chen. Für in RW tätige Bewerber 
gibt es bereits Punkte unter dem 
Kriterium „Arbeitsplatz“. 

Bisherige 
Be-
punktung 
 
 
Bisherige 
Be-
punktung 
bleibt 
gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Be-
punktung 
bleibt 
gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige 
Be-
punktung 
bleibt 
gleich 

Aktuelle 

Bepunktung 

 

Der rot hinterlegte Beschrieb wurde 
geändert bzw. ergänzt 
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Im Bereich bebaubares Grundstück können max. -5.000 Punkte abgezogen werden.  
 
WARTELISTE / INTERESSENTENLISTE 

Stehen Sie bis zum Stichtag bereits auf der Wartelis-
te/Interessentenliste des Teilorts? 

  

 nein 
seit min. 1 Jahr  
seit 2 Jahren  
seit 3 Jahre 
seit 4 Jahre 
seit 5 Jahren oder länger 

0 
20 
40 
60 
80 
100 
 
  

Im Bereich Warteliste/Interessentenliste können max. 100 Punkte erzielt werden.  

 

 
 

 
Sind Sie und oder Ihr Mitbewerber bereits Alleigentümer 
oder gemeinschaftliche Eigentümer eines für Wohnzwe-
cke/Wohnnutzung bebaubaren Grundstücks außerhalb 
der Gemarkung von Rottweil? 

 

 ja, ich als Bewerber bin Allein- eigentü-
mer eines  für  Wohn-
zwecke/Wohnnutzung bebaubaren 
Grundstücks innerhalb der Gemarkung 
von Rottweil 

  
ja, ich als Mitbewerber bin Alleineigen-
tümer eines  für  Wohnzwe-
cke/Wohnnutzung bebaubaren Grund-
stücks innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil 

  
ja, wir sind gemeinschaftliche  Eigentü-
mer eines  für  Wohnzwe-
cke/Wohnnutzung  bebaubaren Grund-
stücks innerhalb der Gemarkung von 
Rottweil 

  
nein, ich/wir sind kein/keine Alleineigen-
tümer/gemeinschaftliche 
eines  für  Wohnzwecke /Wohnnutzung 
bebaubaren Grundstücks innerhalb der 
Gemarkung von Rottweil 

  

   
 
 
 
 
 
 
   

 

  
 
 
Sollten Sie bereits ein für Wohnzwecke/Wohnsitz  be-
baubares Grundstück besitzen, werden Sie das Eigentum 
veräußern/mit der Kommune tauschen? (Ein entsprechen-
der Nachweis muss mindestens 6 Monate nach Abschluss 
des Kaufvertrages für das Baugrundstück erbracht wer-
den. Die Kauf- bzw. Tauschfrist beginnt ab dem Tag des 
Ablaufs der Bewerbungsfrist). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja                                       5.000 
Nein                                       0 

   

   

   
   

Diese Frage wird komplett gestrichen 

Bisherige 
Be-
punktung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige  
Be-
punktung 
bleibt 
gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige  
Be-
punktung 
bleibt 
gleich 
 

Aktuelle 

Bepunktung 
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